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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Vorhabensträger U.S. Army Corps of Engineers, Europe District, Wiesbaden und 
das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach planen unter Mitwirkung der SEHLHOFF 
GmbH innerhalb des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr einen „Vehicle Maintenan-
ce Shop (Einrichtungen für die Wartung von Fahrzeugen). 

Im vorliegenden Artenschutzbetrag (ASB) werden:  

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle euro-
päischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das 
Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

 Eine Rechtsverordnung, die nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG weitere Arten unter Schutz stellt, 

die entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG in vergleichbarer Weise zu prüfen wären, wurde bisher 

nicht erlassen. Weitere Arten werden deshalb in der vorliegenden saP nicht behandelt. 

• die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine ggf. erforderliche Ausnah-
me von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. Die nicht-natur-
schutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen sind ggf. in entsprechenden Er-
läuterungsberichten dargestellt. 

Für die Bearbeitung des Artenschutzbeitrags werden die aktuellsten vorliegenden 
Unterlagen zum Vorhaben „Vehicle Maintenance Shop VMS – EAS“ verwendet 
(Stand 30.09.2016).  

 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet (rot) mit Erweiterung (orange) der eigenen 

Bestandserhebungen und zur Brutvogelkartierung mit Darstellung des Plangebiets 

VMS (magenta) 
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1.2 Datengrundlagen 

Eigene Bestandserhebungen: 

Alle Bestandserhebungen erfolgten bei jeweils geeigneter Witterung und jeweils ge-
eigneten Tages- bzw. Jahreszeiten. 

 Biotop-/Nutzungstypen-Kartierung (BNT) nach Biotopwertliste (BayKompV) mit 
Lebensraumpotentialanalyse und faunistische Beibeobachtungen: 
14./15.07.2016 (Büro Schober 2016) 

 Baumhöhlenerfassung: 29.02., 04.03., 10.03., 17.03., 24.03., 07.04., 14.04. und 
21.04.2016 (Büro Schober 2016) 

 Wildkatze: 18.02. (Ausbringung Lockstäbe), 26.02., 04.03., 10.03., 17.03., 
23.03.2016 (Büro Schober 2016) 

 Fledermauserfassung 2016: 1 Übersichtsbegehung 29.07., Transektbegehungen 
15.8., 16.8., 23.8., 24.8., 26.8., 14.9., 16.9., 21.9., Batcorderaufstellungen 27.7. - 
30.7., 16.8.- 19.8., 14.9. - 17.9., 9.10.-12.10 (Flora+Fauna 2016) 

 Fledermauserfassung 2017: Ausflugs- und Schwärmbeobachtung an Höhlen-
bäumen in den Plangebieten VMS und TSC am 07.08. und 17.08.2017 (Flo-
ra+Fauna 2017) 

 Vögel (nur Erweiterungsgebiet, siehe Abb.1): vier Begehungen: 22.04., 04.05., 
06.06., 25.06.2016 (Büro Schober 2016) 

 Amphibien: vier Begehungen: 07.04., 11.05., 29.06. (mit Nachtbegehung), 
14./15.07.2016 (mit Reusenerfassung); sowie Beibeobachtungen bei anderen 
Kartierungen (Büro Schober 2016) 

 Reptilien: fünf Begehungen: 04.05., 11.05., 29.06., 15.07. und 02.08.2016; sowie 
Beibeobachtungen bei anderen Kartierungen (Büro Schober 2016) 

 Libellen: sechs Begehungen 06.06., 25.06., 22.07., 29.07., 09.09., 14.09.2016 
(Büro Schober 2016) 

 Heuschrecken: fünf Begehungen: 22.07., 29.07., 09.09., 14.09., 26.09.2016 (Bü-
ro Schober 2016) 

 Tagfalter, Nachtfalter: 13.04., 09./10.06., 04.07., 15.07. und 18.07.2016 (sbi – 
silvaea biome institut 2016) 

 Großmuscheln, Fische, Grüne Keiljungfer (Schaumbach und Creußen außerhalb 
TrUebPl Grafenwöhr: Muscheln 16.03.2017, Fische 20.09.2016, Libellen 06.06., 
25.06., 22.07., 29.07., 09.09., 14.09.2016 (Büro Schober 2016/17) 

Als Datengrundlagen Dritter wurden herangezogen: 

 Brutvogelkartierung – EAS Facilities 2015 (Gibs geologen + ingenieure GmbH & 
Co. KG 2015) 

 Fischotter- und Biberkartierung 2015 (Gibs geologen + ingenieure GmbH & Co. 
KG 2015) 

 Datensammlung sonstiger Kartierungen im Gebiet bzw. im Umfeld (TES Survey 
Grafenwöhr 2000/2005, Aquatic Fauna Study 2008, Deicing Gate 6 2009, 
Crayfish + Mussel Study 2011, Photo Traps 2012) 

 Interner Entwurf zum FFH- & SPA-Managementplan Nr. 6336-301 „US-
Truppenübungsplatz Grafenwöhr“ (Erarbeitung durch IVL, Institut für Vegetati-
onskunde und Landschaftsökologie, 2013) 

 E-Mail-Mitteilung zum Vorkommen der Wildkatze im Truppenübungsplatz Gra-
fenwöhr (Haertl S., 17.08.2015) 
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Für die Beurteilung des darüber hinaus gehenden potenziellen Artenspektrums an 
Arten des Anhangs IV und europäischen Vogelarten wurden berücksichtigt: 

 Auswertung der Datenbank des Bayer. Landesamtes für Umwelt zur saP für die 
Topographische Karte (TK25) Nr. 6237 (Grafenwöhr) und 6337 (Kaltenbrunn), 
Stand März 2017 

 Auswertung der Artenschutzkartierung (ASK), Stand Dezember 2016 

 Verbreitungsatlas der Gefäßpflanzen in Bayern (SCHÖNFELDER & BRESINSKY 
1990); 

 BIB - Botanischer Informationsknoten Bayern (ZENTRALSTELLE FÜR DIE FLORISTI-

SCHE KARTIERUNG BAYERNS), Stand 2014; 

 Fledermausatlas Bayern (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) einschl. Aktualisierung in 
MESCHEDE & RUDOLPH (2010); 

 Brutvogelatlas Bayern (BEZZEL ET AL. 2005, RÖDL ET AL. 2012); 

 Übersicht zur Verbreitung der Reptilienarten in Bayern (BAYERISCHES LANDE-

SAMT FÜR UMWELT 2016); 

 Übersicht zur Verbreitung der Amphibienarten in Bayern (BAYERISCHES LANDE-

SAMT FÜR UMWELT 2016); 

 Libellenatlas Bayern (KUHN & BURBACH 1998); 

 Übersicht zur Verbreitung der Libellenarten in Bayern (BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR UMWELT 2016); 

 Tagfalteratlas Bayern (BRÄU et al. 2013) 

 Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland (PETER-

SEN ET AL. 2003, 2004, 2006); 

 Karten zur Verbreitung der Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland (BUNDESAMT 

FÜR NATURSCHUTZ 2007); 

 Nationaler Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie in Deutschland (BUNDESAMT FÜR 

NATURSCHUTZ 2013) 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-
chung stützen sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19. Januar 
2015 Az. IIZ7-4022.2-001/05 eingeführten "Hinweise zur Aufstellung naturschutz-
fachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenpla-
nung (saP)" (Fassung mit Stand 01/2015). Berücksichtigt sind weiterhin die Hinweise 
in der Internet-Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (BAYLFU, 
Stand 2015) zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenzulas-
sung.  

Entsprechend wurde zur Ermittlung der relevanten Arten eine "Abschichtung" aller in 
Bayern aktuell vorkommenden, europarechtlich geschützten Arten nach festgelegten 
Kriterien vorgenommen (siehe Anhang 1). Dabei wurden aktuelle Nachweise in ar-
tengruppenspezifischen Untersuchungsräumen ermittelt und eine Potenzialanalyse 
bei nicht detailliert untersuchten Artengruppen durchgeführt, die unter Berücksichti-
gung der Kenntnisse zur Verbreitung und zu den Lebensraumansprüchen diejenigen 
Arten herausfiltert, von denen mit einer nicht nur sehr geringen Wahrscheinlichkeit 
ein Vorkommen im Untersuchungsraum angenommen werden kann ("worst-case-
Betrachtung"). 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigun-
gen und Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verur-
sachen können. 

2.1 Baubedingte Auswirkungen 

• Vorübergehende Flächeninanspruchnahme: 

 Durch vorübergehende Flächeninanspruchnahmen, wie sie unter Umständen 
für Baustelleneinrichtungsflächen notwendig werden, kann es sowohl zu Ver-
lusten von Individuen geschützter Arten (einschließlich der Entwicklungsstadien 
von Tieren und Pflanzen) als auch zum dauerhaften (bei nicht wiederherstellba-
ren Biotopen) oder vorübergehenden Verlust oder zu einer Beeinträchtigung 
von (Teil-)Habitaten oder (Teil-)Lebensräumen kommen. 

 Baustelleneinrichtungsflächen sind nur innerhalb der zu bebauenden Flächen 
vorgesehen. Vorübergehende Flächeninanspruchnahmen sind daher nicht zu 
erwarten. 

• Emissionen durch Baubetrieb (Lärm, Abgase und sonstige Schadstoffe, Staub, 
Erschütterungen) und optische Reize (Licht, Anwesenheit von Menschen): 

 Baubedingte mittelbare Auswirkungen z. B. durch Lärm oder Schadstoffe wir-
ken sich i. d. R. nicht nachhaltig aus, da diese nur vorübergehend und räumlich 
in den selben Lebensräumen auftreten, die auch durch die dauernd auftreten-
den betriebsbedingten Auswirkungen betroffen sind. Die baubedingten mittelba-
ren Auswirkungen können deshalb meist, mit Ausnahmen u. a. bei Arten, die 
besonders empfindlich gegenüber nur baubedingt auftretenden Wirkungen wie 
starke Erschütterungen, Staubentwicklung, Störung durch die Anwesenheit von 
Personen, baubedingte Schadstoffemissionen unter den betriebsbedingten mit-
telbaren Auswirkungen subsumiert werden (siehe dort). 

2.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme: 

 Durch Versiegelung und dauerhafte Überbauung ist der Verlust oder die Beein-
trächtigung von (Teil-)Habitaten oder (Teil-)Lebensräumen von geschützten 
Tieren und Pflanzen absehbar. 

 Im Rahmen der Eingriffsregelung wurde im Landschaftspflegerischer Begleit-
plan zum Vorhaben eine Neuversiegelung von ca. 8,3 ha ermittelt und Über-
schüttungen ohne Versiegelung finden auf ca. 2,6 ha Fläche statt. 

• Barrierewirkungen / Zerschneidung: 

 Erhebliche zusätzliche Auswirkungen auf Funktionsbeziehungen (Zerschnei-
dungs- und Trenneffekte) von Tieren und Pflanzen sind aufgrund der geplanten 
Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten, da Lebensräume oder 
Wander-/Ausbreitungsachsen nicht signifikant zusätzlich zerschnitten werden. 

2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

siehe auch U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS USAG BAVARIA (2017): VMS Betriebs-
konzept (Vorabzug) 

• Lärm-, Licht-, Abgas- und sonstige Schadstoffemissionen: 

 Mittelbare Auswirkungen sind im Wesentlichen Lärmimmissionen, Lichtwirkun-
gen, Abgasemissionen sowie sonstige Schadstoffimmissionen. Im Vergleich zur 
Bestandssituation sind projektbedingt gegenüber der Bestandssituation allen-
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falls lokal wirksame und nur geringfügige Zunahmen der Lärm-, Licht-, Abgas- 
und sonstigen Schadstoffemissionen zu erwarten, die keinesfalls geeignet sind 
angrenzende Flächen in einer Form zu entwerten, dass Lebensstätten aufge-
geben werden oder sich gar der Erhaltungszustand relevanter Artvorkommen 
verschlechtert. 

 Eine flächendeckende Beleuchtung ist nicht vorgesehen. Sie begrenzt sich auf 
die Gebäude und den Zaun. Lichtwirkungen werden zusätzlich durch die Ver-
wendung dem Stand der Technik entsprechender „insektenfreundlicher“ Be-
leuchtung und durch die Vermeidung von Streulicht minimiert. 

 Gegenüber Schadstoffemissionen über den Wirkungspfad Wasser in Gewäs-
sersysteme im Umfeld ist durch das geplante Wasserrückhaltebecken und Ver-
sickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen, sowie einem Absetzbecken eine 
ausreichende Vorsorge möglich. Zusätzlich soll weitgehend auf eine winterliche 
Tausalzausbringung auf den Verkehrsflächen des Vorhabens verzichtet wer-
den. 

• Kollisionsrisiko: 

 Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist gegenüber der Bestandssituation aufgrund der 
geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten, da sich das 

Verkehrsaufkommen vorhabenbedingt nur lokal aber nicht signifikant verändert. 

2.4 Reichweite der projektbezogenen Wirkungen 

Nicht alle Arten/Artengruppen, die im Untersuchungsraum nachgewiesen wurden 
oder zu vermuten sind, sind projektbezogenen Wirkungen ausgesetzt, da ihre Vor-
kommen, Lebensräume oder Wuchsorte 

- außerhalb von Bereichen vorübergehender oder dauerhafter Inanspruchnahme 
liegen, 

- außerhalb der artspezifischen Wirkräume von bau- und betriebsbedingten 
Emissionen liegen und  

- eine Zerschneidung oder Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen auszu-
schließen ist. 

Dies gilt insbesondere für Arten, die nur in den Randbereichen des Untersuchungs-
raumes nachgewiesen sind und/oder schwerpunktmäßig in solchen Biotoptypen vor-
kommen wie sie im näheren Projektgebiet nicht zu finden sind. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen 
der nach den einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu 
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Freihalten von zu schützenden Biotop- und Gehölzbeständen außerhalb des 
Baufeldes insbesondere von Baustelleneinrichtungen, Materiallagern, Zufahrten 
und dergleichen. 

- Schutz angrenzender Biotop- und Gehölzflächen durch Reduzierung des Ar-
beitsstreifens in diesen Bereichen und durch Errichtung von an die jeweilige Ge-
ländesituation angepassten Schutzeinrichtungen (z.B. Bauzäune) in Abstim-
mung mit der Umweltbaubegleitung vor Ort. 

- Schutz angrenzender Gehölzbestände während der Baumaßnahme vor mecha-
nischen Schäden, Überfüllungen und Abgrabungen durch entsprechende Maß-
nahmen gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 in Abstimmung mit der Umweltbau-
begleitung. 

- Die Sicherheitsvorschriften zur Minimierung von Bodenverdichtungen und zur 
Verhinderung von Grundwasserbelastungen werden berücksichtigt.  

- Lagerflächen werden bevorzugt auf befestigten oder unbewachsenen Flächen 
angelegt. 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten 
erfolgen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit 
von Vögeln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und au-
ßerhalb der Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer aus-
nahmsweisen Verlängerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach 
örtlichen Angaben einer ökologische Baubegleitung. 

 

• 2 V: Schutz von Amphibien und Reptilien 

- Freihaltung und Sicherung verbleibenden Kreuzkrötenhabitate im Bereich der 
Deponie-/Lagerfläche vor baubedingten Eingriffen. 

- Zum Schutz von Reptilien und Amphibien wird der Beginn von Bodeneingriffen 
zur Baufeldfreimachung auf den Zeitraum Anfang April bis Anfang Mai be-
schränkt. 

- Sicherung des Baufelds durch einen Amphibien-/Reptilienschutzzaun (glattes 
Zaunmaterial mit Übersteigschutz) nach erfolgter Baufeldfreimachung ab An-
fang Mai. Vor Beginn der Erdbauarbeiten wird ein Kontrollgang durchgeführt 
und möglicherweise anwesende Amphibien und Reptilien werden in unbeein-
flusste Bereiche außerhalb des Baufelds versetzt. Im Bereich der Zufahrt ist der 
Zaun beidseits entlang der Zufahrt noch mehrere Meter einschließlich einer 
Umkehrschleife weiterzuführen. Der Zaun ist während der Bauarbeiten regel-
mäßig, mindestens einmal wöchentlich während der Aktivitätszeit der Zaunei-
dechse (März bis Oktober) im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu war-
ten und möglicherweise innerhalb des Baufelds aufgefundene Individuen 
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geschützter Amphibien- und Reptilienarten in angrenzende unbeeinflusste Habi-
tate zu versetzen. 

 

• 3 V: Schutz der Fließgewässer-Lebensräume 

- Vorsorglicher Schutz der Fließgewässer-Lebensräume (für die Entwässerungs-
gräben sowie dem Schaumbach als Vorflutbach für das östlich liegende 
Creußengebiet) mit ihren aquatischen und semiaquatischen Begleitstrukturen 
durch Anlage von Rückhaltebecken, Absetzbecken und Versickerungsbereiche 
mit Bodenfilteranlagen um Schadstoffeinträge auf ein unerhebliches Maß zu re-
duzieren. 

- Ausreichende Dimensionierung des Rückhaltebeckenvolumens sowie Anlage 
von Absperreinrichtungen für den Fall einer Havarie eines Tankfahrzeuges mit 
austretendem Kraftstoff. 

- Weitgehender Verzicht auf winterliche Tausalzausbringung auf den Verkehrsflä-
chen des Vorhabens. 

 

• 4 V: Schutz von Vögeln 

- Zur Vermeidung von Brutversuchen im Baufeld sind nach der Baumfällung bis 
zur endgültigen Rodung und Baufeldfreimachung Flatterbänder auf Pfosten 
auszubringen. 

 

• 5 V: Schutz von Insekten und Fledermäusen 

- Vermeidung der anziehenden Wirkung von Beleuchtungen auf Insekten und von 
Störwirkungen auf lichtempfindliche Fledermäuse durch Wahl geeigneter 
Leuchtenkonstruktionen und Leuchtmittel (Einsatz des am geringsten auf Insek-
ten anlockend wirkenden Leuchtmittels), Begrenzung des Lichtstroms auf die zu 
beleuchtenden Flächen und Verwendung dichter Leuchten, damit keine Insekten 
in das Innere gelangen können. 

- Begleitung der Fällarbeiten von Höhlenbäumen durch eine qualifizierte ökologi-
sche Baubegleitung. 

 

• 6 V: Ökologische Baubegleitung 

- Anordnung einer ökologischen Baubegleitung während der Durchführung des 
Bauvorhabens: Diese beinhaltet die ökologische Begleitung des Bauvorhabens 
von der Planungsphase bis zur Ausführung mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen 
der abiotischen und biotischen Schutzgüter durch z. B. Baufeldfreimachung, La-
ge der Bauflächen, Bauausführung so gering wie möglich zu halten. 

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-
tät (CEF-Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen 
zu vermeiden. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung 
dieser Vorkehrungen: 

 

• CEF 1: Kreuzkröte 
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- Vorgezogener Ersatz von beeinträchtigten Lebensstätten der Kreuzkröte durch 
Erhalt und Optimierung oder Neuschaffung von geeigneten Kreuzkrötenhabita-
ten im Areal der lokalen Population. Geplant ist die Optimierung von zwei Über-
laufbecken im direkten räumlichen Umfeld des Vorhabens mit Sicherstellung ei-
ner sommerlichen Wasserführung. 

 

• CEF 2: Wendehals 

- Vorgezogener Ersatz von beeinträchtigten Lebensstätten des Wendehalses 
durch fachgerechtes Anbringen von insgesamt 25 für den Wendehals geeigne-
ten Nistkästen (Kasteninnenmaß: min. 25 x 14 x 14 cm, Fluglochweite: min. 34 
mm, Anbringung wettergeschützt in ca. 2 m Höhe, Einbringung von geringer 
Menge Sägemehl). 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie ergibt sich aus 
§ 44 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe und Vorhaben i. S. § 18 Abs. 2, Nr. 1 BNatSchG folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter):  

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im 
Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemp-
laren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird. 

Übersicht über das Vorkommen der relevanten Pflanzenarten 

Ermittlung und Übersicht über das Vorkommen der relevanten Pflanzenarten 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind von den 
Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL keine Vorkommen im weiteren Gebietsum-
griff bekannt und zu erwarten. Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit von 
Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL ist daher ausgeschlossen. 

4.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie ergeben sich aus § 44 
Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe und Vorhaben i. S. § 18 Abs. 2, Nr. 1 BNatSchG folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren bzw. Beschädigung, Entnahme oder Zer-
störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, 
wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Art unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 
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4.1.2.1 Säugetiere 

Ermittlung und Übersicht über das Vorkommen der relevanten Säugetierarten 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind von den 
Säugetieren des Anhangs IV FFH-RL im Untersuchungsraum Vorkommen von Fle-
dermäusen sowie dem Biber, dem Fischotter und der Haselmaus möglich; insbe-
sondere potentielle Quartierstandorte und Lebensräume von Fledermausarten wur-
den im Zuge projektspezifischer Erhebungen angetroffen. 

 

Tab. 1: Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum 

Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Fledermäuse      

Braunes Langohr Plecotus auritus V * FV Nachweis im UG (TES Survey Grafenwöhr 

2005); im Plangebiet pot. Quartiermöglichkei-

ten 

Artenpaar „Langohren“ Plecotus 

auritus/austriacus 

V/2 */3 FV/U1 Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016/17); im 

Plangebiet pot. Quartiermöglichkeiten nur für 

Braunes Langohr 

Fransenfledermaus Myotis nattereri * 3 FV Nachweis im UG (TES Survey Grafenwöhr 

2005, Flora+Fauna 2016/17); imPlangebiet 

pot. Quartiermöglichkeiten 

Artenpaar „Gro-

ße/Kleine Bartfleder-

maus“ 

Myotis 

brandtii/mystacinus 

V/V 2/* U1/U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009, 

Flora+Fauna 2016/17); im UG ist nur mit der 

Kleinen Bartfledermaus zu rechnen, wobei im 

Plangebiet pot. Quartiermöglichkeiten 

bestehen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 U1 Nachweis im UG (TES Survey Grafenwöhr 

2005, Deicing Gate 6 2009, Flora+Fauna 

2016/17); im Plangebiet pot. Quartiermög-

lichkeiten 

Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus 

2 2 U1 Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016); im 

Plangebiet pot. Quartiermöglichkeiten 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D U1 Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016/17); im 

Plangebiet pot. Quartiermöglichkeiten 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii G 3 U1 Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016); im 

Plangebiet keine Quartiermöglichkeiten 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 3 U1 Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016/17); im 

Plangebiet pot. Quartiermöglichkeiten 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * FV Nachweis im UG (TES Survey Grafenwöhr 

2005, Flora+Fauna 2016/17); im Plangebiet 

pot. Quartiermöglichkeiten 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus D 2 XX Nachweis im UG (Flora+Fauna 2016/17); im 

Plangebiet keine Quartiermöglichkeiten 
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Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * FV Nachweis im UG (TES Survey Grafenwöhr 

2005, Deicing Gate 6 2009, Flora+Fauna 

2016/17); im Plangebiet keine Quartiermög-

lichkeiten 

Weitere Säugetiere      

Biber Castor fiber V - FV Nachweis an allen geeigneten Gewässern im 

UG (Deicing Gate 6 2009, Photo Traps 2012, 

Gibs 2015, Büro Schober 2016); im Plange-

biet kein geeigneter Lebensraum 

Fischotter Lutra lutra 3 1 U1 Nachweis im UG nur am Schaumbach (Gibs 

2015); im Plangebiet kein geeigneter Lebens-

raum 

Haselmaus Muscardinus 

avellanarius 

G * U1 Keine Nachweise/Hinweise auf Vorkommen 

im UG oder Umfeld 

Wildkatze Felis silvestris 3 1 U1 Keine Nachweise/Hinweise auf Vorkommen 

im UG (Büro Schober 2016) oder Umfeld 

Erläuterungen: 
RLD/RLB  Rote Liste Deutschland / Rote Liste Bayern 

  0 ausgestorben oder verschollen 
  1 vom Aussterben bedroht 
  2 stark gefährdet 
  3 gefährdet 
  G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
  R extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
  V Arten der Vorwarnliste 
  D Daten defizitär 

  * ungefährdet 
  ♦ nicht bewertet (meist Neozoen) 

EHZ KBR Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region 
   FV: Erhaltungszustand "günstig“ 
   U1: Erhaltungszustand „ungünstig/unzureichend“ 
   U2: Erhaltungszustand „ungünstig/schlecht“ 
 XX: Erhaltungszustand unbekannt/keine Angabe 
EHZ KBR B Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region in Bezug auf  

Brutvorkommen (nur Vögel) 
  siehe EHZ KBR 

 

 

Betroffenheit der Säugetierarten 

• Fledermäuse 

Zum Vorkommen und der Quartiernutzung von Fledermäusen wurde im Jahr 2016 
eine Übersichtserfassung zum Fledermausvorkommen im Untersuchungsgebiet 
durchgeführt:  

„Mit den stationären Batcordern wurden 3.734 Rufsequenzen aufgezeichnet, die 8 
Arten zugeordnet werden konnten (Große und Kleine Bartfledermaus sind anhand 
der Rufe nicht zu unterscheiden, aufgrund der Habitatausstattung ist im Gebiet je-
doch nur mit der Kleinen Bartfledermaus zu rechnen). Mit dem Detektor wurden 8 
Rufe von drei Arten und mit dem mobilen Batcorder 6 Rufsequenzen von zwei Arten 
aufgezeichnet. Bei denTransektbegehungen waren insgesamt nur sehr geringe 
Flugaktivitäten zu verzeichen. Auch bei den Batcorderstandorten waren die Aktivitä-
ten mit jeweils unter 5 sek/Std niedrig, an den geplanten Eingriffsorten sogar sehr 
niedrig (T2 = 1,3; T7 = 0,8; T8 = 0,4). Die höchsten Aktivitäten waren mit 35 Sek/Std. 
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am Batcorderstandort 6 zu verzeichnen. Generell lagen die höheren Aktivitäten an 
Standorten in Gewässernähe (BC3, 4 und 6).“ (Flora+Fauna 2016) 

Zusätzlich wurde 2017 aufgrund der Vielzahl von Höhlenbäumen im Plangebiet mit 
nicht auszuschließender Quartiereignung eine Ausflugs-/Schwärmbeobachtung an 
den Höhlenbäumen durchgeführt: 

„Die aktuellen Erhebungen lassen auf keine Wochenstubenquartiere in den Untersu-
chungsbereichen schließen. Meist waren die Aktivitäten im Bereich der Höhlenbäu-
me sehr gering und in keinem Fall gab es eine größere Anzahl von Rufen innerhalb 
der Rufsequenzen, was auf ein Schwärmen um den Standorts schließen ließe. An 
den Standorten mit höherer Anzahl von Rufsequenzen ergab es bei Auswertung der 
zeitlichen Ereignisse keine Hinweise auf ein Schwärmverhalten im Bereich der Höh-
lenbäume. Ausflugs- oder Schwärmbeobachten konnten ebenso nicht gemacht wer-
den. Eine temporäre Nutzung von Baumhöhlen von Einzelindividuen im Eingriffsbe-
reich im Sommerhalbjahr kann anhand der Untersuchungsergebnisse jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, da Fledermäuse öfters ihre Baumhöhlentagquartiere wech-
seln und die Erhebungen nur eine Momentaufnahme darstellen. Wochenstubenquar-
tiere können jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Um eine 
Tötung von Individuen zu vermeiden sollte bei Fällarbeiten eine ökologische Baube-
gleitung vorgesehen werden.“ (Fazit aus Flora+Fauna 2017) 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass entsprechend der bei beiden Erfas-
sungen festgestellten, sehr geringen Aktivität im Plangebiet, die Auswirkungen des 
Vorhabens auf Jagdhabitate von Fledermäusen als gering einzustufen sind. Auch 
Quartierstandorte von Gebäudefledermäusen sind aufgrund fehlender geeigneter 
Quartiermöglichkeiten sicher nicht betroffen. Letztlich konnten auch bei den Aus-
flugs- und Schwärmbeobachtungen im Plangebiet, trotz der Vielzahl potentiell ge-
eigneter Quartiere in Baumhöhlen, keine Hinweise auf eine Quartiernutzung durch 
Fledermäuse erbracht werden. Daher können höherwertige Quartiere, insbesondere 
Wochenstuben- und Winterquartiere im betroffenen Baumbestand mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. Sporadisch genutzte Zwischen- und Einzel-
quartiere im Sommerhalbjahr lassen sich jedoch nicht ausschließen. 
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Abb. 2: Höhlenbäume (Büro Schober 2016) im Umfeld des Plangebiets 

 

Fledermäuse ohne Quartierpotenzial im Plangebiet: 
Graues Langohr (Plecotus austriacus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

Die hier aufgeführten Arten wurden bei den projektspezifischen Fledermauserfassungen im 

Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Sie gelten als typische Gebäudefledermäuse und nutzen 

nicht oder allenfalls in seltenen Ausnahmefällen Quartiere in Baumhöhlen und –spalten. Die im 

Untersuchungsgebiet festgestellten Fledermäuse werden dabei in Anlehnung an die Hinweise 

in LANA 2009 als Teil von räumlich nicht näher abgrenzbaren „lokalen Populationen“ der jewei-

ligen Arten im östlichen Teil des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und umliegender Flächen 

mit geeigneten Lebensräumen aufgefasst. Da sich mangels ausreichender Daten zu den Vor-

kommen keine lokalen Populationen eindeutig abgrenzen und bewerten lassen, wird zur Be-

wertung des Vorkommens der einzelnen Fledermausarten auf den jeweiligen Erhaltungszu-

stand in der biogeographischen Region verwiesen (siehe Tab. 1). Dies entspricht in diesem Fall 

einer Worst-Case-Annahme, da aufgrund der Großflächigkeit und der naturschutzfachlichen 

Wertigkeit und Ausstattung der Lebensräume im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und darüber 

hinaus, grundsätzlich ein tendenziell besserer Erhaltungszustand der hier vorliegenden lokalen 

Populationen gegenüber der Einstufung der Population in der biogeographischen Region ange-

nommen werden kann. 

Da keine Gebäude durch das Vorhaben betroffen sind und darüber hinaus aufgrund der bei den 

projektspezifischen Untersuchungen festgestellten sehr geringen Aktivität im Plangebiet, keine 

essentielle Funktion als Nahrungshabitat unterstellt werden kann, ist der Eintritt des Schädi-

gungsverbots zu verneinen. 

Da insbesondere auch keine potentiellen Wochenstubenquartiere zu berücksichtigen sind und 

keine zusätzliche Zerschneidung von Vernetzungsbeziehungen ersichtlich ist, sind auch keine 

populationserheblichen Störwirkungen durch das Vorhaben zu unterstellen und der Eintritt des 

Störungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG kann für 
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Fledermäuse ohne Quartierpotenzial im Plangebiet: 
Graues Langohr (Plecotus austriacus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

diese Arten sicher ausgeschlossen werden.  

Letztlich ist auch ein vorhabenbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko auszuschließen, da sich das 

Verkehrsaufkommen gegenüber der Bestandssituation nicht signifikant verändert und keine 

Teillebensräume in einer Weise zusätzlich zerschnitten werden die häufigere Straßenquerun-

gen verursachen würde. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fledermäuse mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen) im Plangebiet: 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastella), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Braunes Langohr 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  -  

Art im UG: nachgewiesen 

Eine der häufigsten Fledermausarten in Bayern. Nutzt Sommerquartiere sowohl in Bäumen und 

Gebäuden. Winterquartiere befinden sich unterirdisch. Hinterlässt an Fraßplätzen charakteristi-

sche Spuren. Strukturgebundener, niedrig fliegender Jäger auch in dichter Vegetation, daher in 

besonderem Maße kollisionsgefährdet. 

 

Fransenfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  - Bayern:  3  

Art im UG: nachgewiesen 

Lebensräume sind überwiegend Wälder und gehölzreiche Siedlungen. Flughöhe variiert über 

die gesamten Vegetationsschichten. Die Art ist in Bayern fast flächendeckend verbreitet. Nutzt 

Sommerquartiere sowohl in Bäumen und Gebäuden. Winterquartiere befinden sich unterirdisch. 

 

Großer Abendsegler 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  3  

Art im UG: nachgewiesen 

Lebensraum sind Wälder und Parkanlagen mit altem Baumbestand. Quartiere im Sommer und 

Winter in Baumhöhlen. Im Winter selten auch in Spalten an Gebäuden. Jagdhabitat ist der freie 

Luftraum in 15 bis 50m Höhe. 
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Fledermäuse mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen) im Plangebiet: 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastella), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

Kleine Bartfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  -  

Art im UG: nachgewiesen 

In Bayern häufige und nahezu flächendeckend verbreitete Art. Typische „Dorffledermaus“. Nutzt 

im Sommer hauptsächlich Spalten an der Außenwand von Gebäuden als Quartier (sehr selten 

auch Baumhöhlen und -/spalten). Winterquartiere befinden sich unterirdisch. Jagd varriiert stark 

in der Höhe. 

 

Mopsfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  2 Bayern:  2  

Art im UG: nachgewiesen 

Seltene, lückig verbreitete Wald-Art in Bayern. Nutzt bevorzugt Sommerquartiere hinter abste-

hender Rinde, aber auch sonstige Spalten an Gehölzen und Gebäuden. Winterquartiere befin-

den sich unterirdisch. Überdurchsschnittlich häufig Verkehrsopfer, vmtl. da vor allem Transfer-

flüge in sehr niedrige Höhe. 

 

Mückenfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  D Bayern:  D  

Art im UG: nachgewiesen 

Die Kenntnisse zur Verbreitung der Art sind gering, vermutlich ist sie überall präsent. Lebens-

räume sind waldreiche Gebiete in Gewässernähe. Kolonien sind vor allem aus Spalträumen an 

Gebäuden bekannt. Über die Winterquartiere ist wenig bekannt, Funde liegen aus Spalten an 

Gebäuden und hinter Baumrinde vor. Vermutlich Jagd analog zu Zwergfledermaus vorzugswei-

se in mittlerer Höhe und auch im freien Luftraum. 

 

Rauhautfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  - Bayern:  3  

Art im UG: nachgewiesen 

Tieflandart mit Schwerpunkt in waldreicher Umgebung. Nutzt als Quartiere sowohl im Sommer 

als auch im Winter hauptsächlich Baumhöhlen, -spalten und Rindenabplattungen. Ersatzweise 

werden auch Fledermauskästen und Spalten an Gebäuden angenommen. Jagd vorzugsweise 

entlang Gewässerufer und Waldrandsituationen in größeren Flughöhen. 

 

Wasserfledermaus 

Rote-Liste-Status Deutschland:  - Bayern:  -  

Art im UG: nachgewiesen 

Überall wo Wasserflächen und Unterschlupfmöglichkeiten vorhanden sind zu finden. Nutzt als 

Sommerquartier Höhlungen und Spalten bevorzugt in Laubbäumen. Winterquartiere befinden 

sich unterirdisch an relativ warmen und feuchten Orten. Sehr niedrig fliegende Art mit hoher 

Gefährdung durch Verkehr. 
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Fledermäuse mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen) im Plangebiet: 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastella), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

Lokale Populationen: 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten Fledermäuse werden in Anlehnung an die Hinweise 

in LANA 2009 als Teil von räumlich nicht näher abgrenzbaren „lokalen Populationen“ der jewei-

ligen Arten im östlichen Teil des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und umliegender Flächen 

mit geeigneten Lebensräumen aufgefasst. Da sich mangels ausreichender Daten zu den Vor-

kommen keine lokalen Populationen eindeutig abgrenzen und bewerten lassen, wird zur Be-

wertung des Vorkommens der einzelnen Fledermausarten auf den jeweiligen Erhaltungszu-

stand in der biogeographischen Region verwiesen (siehe Tab. 1). Dies entspricht in diesem Fall 

einer Worst-Case-Annahme, da aufgrund der Großflächigkeit und der naturschutzfachlichen 

Wertigkeit und Ausstattung der Lebensräume im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und darüber 

hinaus, grundsätzlich ein tendenziell besserer Erhaltungszustand der hier vorliegenden lokalen 

Populationen gegenüber der Einstufung der Population in der biogeographischen Region ange-

nommen werden kann. 

 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

Durch das Vorhaben sind Gehölze betroffen, die potentielle Quartiermöglichkeiten (insbesonde-

re Spechthöhlen) für Fledermäuse aufweisen. Die während der projektspezifischen Erfassun-

gen festgestellte Aktivität von Fledermäusen im Plangebiet ist allerdings nur sehr gering, so 

dass den vorhabenbedingt betroffenen, potentiellen Quartiermöglichkeiten nur eine untergeord-

nete Funktion zu unterstellen ist. Auch konnten durch Ausflugs- und Schwärmbeobachtungen 

an den Höhlenbäumen keine Hinweise auf eine Quartiernutzung durch Fledermäuse im Plan-

gebiet erbracht werden. Möglicherweise spielt hier der dichte und zunehmende Unterwuchs im 

Plangebiet eine Rolle, der freie Anflüge an die Baumhöhlen erschwert. 

Entsprechend sind höherwertige Quartiertypen, insbesondere Wochenstuben und Winterquar-

tiere im Plangebiet mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. Nur mit sporadisch genutzten, 

sommerlichen Einzelquartieren ist im Plangebiet auch weiterhin zu rechnen. Die ökologische 

Funktion wegfallender Einzelquartiere bleibt dabei jedoch wegen der allgemeinen Verfügbarkeit 

derartiger nutzbarer Strukturen im direkten Umfeld mit Sicherheit gewahrt. Alle aufgeführten 

Fledermausarten nutzen dabei sowieso Quartierverbünde innerhalb derer zwischen einzelnen 

Quartieren mehr oder weniger regelmäßig gewechselt wird. Ausweichquartiere sind daher vor-

handen. Schädigungen i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind daher mit hin-

reichender Sicherheit ausgeschlossen. 

Zum Schutz möglicherweise anwesender Einzeltiere von Fledermäusen werden die 

Gehölzfällarbeiten daher auf das Winterhalbjahr, analog zur Vogelschutzzeit zwischen 1. Okto-

ber und 28./29.Februar, beschränkt und die Fällungen sind durch eine fachlich versierte ökolo-

gische Baubegleitung zu begleiten. 

Weiterhin liegen keine essentiellen Nahrungshabitate im Eingriffsbereich vor bzw. die Eingriffs-

intensität ist so gering, dass allenfalls eine kleinflächige, temporäre und geringe Verschlechte-

rung von Nahrungshabitaten unterstellt werden kann und somit das Vorhaben für die Existenz-

bedingungen der lokalen Populationen der potentiell vorhandenen Fledermausarten keine Rolle 

spielen wird. Selbiges gilt für emissionsbedingte Fernwirkungen, da diese nur sehr lokal wirk-

sam und nicht signifikant gegenüber der Bestandssituation erhöht sind. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
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Fledermäuse mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen) im Plangebiet: 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastella), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben einer 

ökologische Baubegleitung. 

• 5 V: Schutz von Insekten und Fledermäusen 

- Begleitung der Fällarbeiten von Höhlenbäumen durch eine qualifizierte ökologische 

Baubegleitung. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein     

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

Relevant sind vor allem Störungen von Fledermäusen während der besonders empfindlichen 

Wochenstubenzeit. In den betroffenen Gehölzen wurden derartige Quartiertypen jedoch mit hin-

reichender Sicherheit bei projektspezifischen Erfassungen ausgeschlossen, möglich sind allen-

falls sommerliche Einzel- und Zwischenquartiere. Durch die Beschränkung der Fällarbeiten auf 

das Winterhalbjahr ist daher ein erhebliches Stören mit einer Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Populationen sicher ausgeschlossen. 

Zusätzliche, signifikante, d.h. nachteilig auf den Erhaltungszustand der Arten wirksame Störun-

gen durch die Umsetzung Vorhabens werden in Anbetracht der gegebenen Vorbelastungen 

und der Art des Vorhabens nicht unterstellt. Lichtwirkungen werden durch die Verwendung dem 

Stand der Technik entsprechender „insektenfreundlicher“ Beleuchtung und durch die Vermei-

dung von Streulicht minimiert. Auch zusätzlich wirksame Zerschneidungs- und Trenneffekte 

zwischen Population sind aufgrund der geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu 

erwarten. 

Störungen i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind daher ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben einer 

ökologische Baubegleitung. 

• 5 V: Schutz von Insekten und Fledermäusen 

- Vermeidung der anziehenden Wirkung von Beleuchtungen auf Insekten und von 

Störwirkungen auf lichtempfindliche Fledermäuse durch Wahl geeigneter 
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Fledermäuse mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen) im Plangebiet: 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastella), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

Leuchtenkonstruktionen und Leuchtmittel (Einsatz des am geringsten auf Insekten 

anlockend wirkenden Leuchtmittels), Begrenzung des Lichtstroms auf die zu beleuch-

tenden Flächen und Verwendung dichter Leuchten, damit keine Insekten in das Inne-

re gelangen können; Einsatz des am geringsten auf Insekten anlockend wirkenden 

Leuchtmittels. 

- Begleitung der Fällarbeiten von Höhlenbäumen durch eine qualifizierte ökologische 

Baubegleitung. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein    

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Durch die Schutzzeiten bei der Gehölzfällung und die Begleitung der Fällarbeiten der Höhlen-

bäume durch eine qualifizierte ökologische Baubegleitung, kann das Tötungsrisiko von Fleder-

mäusen auf ein absolutes Minimum, dass das allgemeine Lebensrisiko nicht überschreitet, re-

duziert werden. Weiterhin ist vorbelastungsbedingt kein erhöhtes Kollisionsrisiko gegenüber der 

Bestandssituation gegeben. 

Der Eintritt des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist daher ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben einer 

ökologische Baubegleitung. 

• 5 V: Schutz von Insekten und Fledermäusen 

- Begleitung der Fällarbeiten von Höhlenbäumen durch eine qualifizierte ökologische 

Baubegleitung. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein     

 

• weitere Säugetierarten 

Im Untersuchungsgebiet sind Vorkommen des Bibers (Castor fiber) und des Fischot-
ters (Lutra lutra) bekannt. Die Nachweise konzentrieren sich dabei insbesondere 
beim Fischotter auf den Schaumbach. Beide Arten finden im Plangebiet und dessen 
direkten Umfeld jedoch keine geeigneten Lebensräume (Gewässer) vor und direkte 
Auswirkungen sind daher ausgeschlossen. Ebenso sind potentielle, negative Fern-
wirkungen, beispielsweise durch Schadstoffeinträge in besiedelte Gewässer bei Ein-
haltung der entsprechenden Richtlinien und Gesetze und Durchführung entspre-
chend notwendiger Schutzmaßnahmen (geplant ist ein Wasserrückhaltebecken und 
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Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen, sowie einem Koaleszenzabscheider) 
ausgeschlossen, auch besteht keine übermäßige Empfindlichkeit dieser Arten ge-
genüber derartigen Fernwirkungen. 

Bezüglich der Wildkatze (Felis silvestris) fanden seit 2010 mehrere Lockstock-
Aktionen zum Nachweis der Art im Truppenübungsplatz Grafenwöhr statt. Hierbei 
gelangen bis 2014 an mehreren Stellen, insbesondere im Westteil Nachweise der 
Wildkatze. Im hier relevanten Untersuchungsgebiet wurden bis dahin keine Lockstö-
cke gesetzt, da man davon ausging, das ein Wildkatzen-Vorkommen aufgrund der 
Nähe zur Bebauung und Verkehrsinfrastruktur unwahrscheinlich ist (Mitteilung Haertl 
S., 17.08.2015). Im Untersuchungsgebiet wurden daher 2016 gezielt Lockstäbe aus-
gebracht und Wildtierkameras zur Erfassung der Wildkatze ausgebracht. Nachweise 
der Wildkatze gelangen jedoch nicht und bestätigen die Einschätzung, dass vermut-
lich der Nähe zur Bebauung und Verkehrsinfrastruktur geschuldet in diesem Bereich 
keine Wildkatzen-Vorkommen bestehen (Büro Schober 2016).  

Für ein Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) im Untersuchungs-
gebiet bestehen keinerlei Hinweise. Auch aus dem Umfeld sind keinerlei Nachweise 
bekannt. Das bekannte Areal der Haselmaus weist im hier gegenständlichen Gebiet 
auch eine größere Lücke auf, wobei allerdings nicht sicher ist, dass es sich um eine 
Verbreitungslücke handelt. Für eine Verbreitungslücke spricht dabei, dass für Bayern 
angenommen wird, das in von Kiefernforsten dominierten bodensauren Gebieten, 
wie hier, die Art tatsächlich entweder selten ist oder gebietsweise ganz fehlt. 

Entsprechend werden Vorkommen der Wildkatze und der Haselmaus innerhalb des 
Plangebiets bzw. im Untersuchungsgebiet mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen und diese Arten werden auch nicht weiter abgeprüft. 

 

Biber (Castor fiber) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Der Biber ist im Untersuchungsgebiet an allen dauerhaft wasserführenden Fließ- und Stillge-

wässern zu finden. Eine lokale Population lässt sich nicht klar abgrenzen, die einzelnen Reviere 

im gesamten Untersuchungsgebiet und darüber hinaus am Schaumbauch bis in die Creußen 

dürften jedoch zu einer lokalen Population zusammengefasst werden können. Aufgrund der 

nachgewiesenen Besiedlung jedes geeigneten Gewässers im Untersuchungsgebiet kann der 

Erhaltungszustand dieser lokalen Population als hervorragend bezeichnet werden. 

Im Plangebiet selbst finden sich jedoch keine geeigneten Gewässer, so dass direkte Auswir-

kungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von vornherein ausgeschlossen sind. Ebenso sind 

potentielle, negative Fernwirkungen, beispielsweise durch Schadstoffeinträge in besiedelte 

Gewässer bei Einhaltung der entsprechenden Richtlinien und Gesetze und Durchführung ent-

sprechend notwendiger Schutzmaßnahmen (geplant ist ein Wasserrückhaltebecken und Versi-

ckerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen, sowie einem Absetzbecken) ausgeschlossen, auch 

besteht keine übermäßige Empfindlichkeit dieser Art gegenüber derartigen Fernwirkungen. Ei-

ne vorhabenbedingte Schädigung von Lebensstätten des Bibers ist daher ausgeschlossen. 

Da sich hinsichtlich der emissionsbedingten Störwirkungen vorhabenbedingt keine signifikanten 

Zunahmen ergeben werden und auch eine Störung von Vernetzungsbeziehungen nicht ersicht-

lich ist, es werden keine möglichen Ausbreitungsachsen zusätzlich zerschnitten, und daher kei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population zu unterstellen ist, ist auch eine 

Störung entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG ausgeschlos-

sen. 

Letztlich ist auch ein vorhabenbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko auszuschließen, da sich das 

Verkehrsaufkommen gegenüber der Bestandssituation nicht verändert und keine Teillebens-

räume in einer Weise zusätzlich zerschnitten werden die häufigere Straßenquerungen verursa-
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Biber (Castor fiber) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

chen würde. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 3 V: Schutz der Fließgewässer-Lebensräume 

- Vorsorglicher Schutz der Fließgewässer-Lebensräume (für die Entwässerungsgräben 

sowie dem Schaumbach als Vorflutbach für das östlich liegende Creußengebiet) mit 

ihren aquatischen und semiaquatischen Begleitstrukturen durch Anlage von Rückhal-

tebecken, Absetzbecken und Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen um 

Schadstoffeinträge auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. 

- Ausreichende Dimensionierung des Rückhaltebeckenvolumens sowie Anlage von 

Absperreinrichtungen für den Fall einer Havarie eines Tankfahrzeuges mit austreten-

dem Kraftstoff. 

- Weitgehender Verzicht auf winterliche Tausalzausbringung auf den Verkehrsflä-chen 
des Vorhabens. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fischotter (Lutra lutra) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Der Fischotter konnte bei den Erfassungen mit mehreren Revieren regelmäßig am Schaum-

bach nachgewiesen werden. An den kleineren, zufließenden Gräben im Untersuchungsgebiet 

fehlt die Art jedoch. Eine lokale Population lässt sich nicht klar abgrenzen, die einzelnen Revie-

re am lückenlos besiedelten Schaumbauch im Untersuchungsgebiet und darüber hinaus dürf-

ten jedoch zu einer lokalen Population zusammengefasst werden können. Aufgrund der nach-

gewiesenen, lückenlosen Besiedlung des Schaumbachs im Untersuchungsgebiet kann der 

Erhaltungszustand dieser lokalen Population zumindest als gut bezeichnet werden. 

Das Plangebiet tangiert jedoch nicht den Schaumbach und es sind auch keine Gewässer vor-

handen, die wenigstens potentiell eine Lebensraumeignung für den Fischotter aufweisen. 

Direkte Auswirkungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind daher von vornherein ausge-

schlossen. Ebenso sind potentielle, negative Fernwirkungen, beispielsweise durch Schadstoff-

einträge in besiedelte Gewässer bei Einhaltung der entsprechenden Richtlinien und Gesetze 

und Durchführung entsprechend notwendiger Schutzmaßnahmen (geplant ist ein Wasserrück-

haltebecken und Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen, sowie einem Absetzbecken) 

ausgeschlossen, auch besteht keine übermäßige Empfindlichkeit dieser Art gegenüber derarti-

gen Fernwirkungen. Eine vorhabenbedingte Schädigung von Lebensstätten des Fischotters ist 

daher ausgeschlossen. 

Da sich hinsichtlich der emissionsbedingten Störwirkungen vorhabenbedingt keine signifikanten 

Zunahmen ergeben werden und auch eine Störung von Vernetzungsbeziehungen nicht ersicht-

lich ist, es werden keine möglichen Ausbreitungsachsen zusätzlich zerschnitten, und daher kei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population zu unterstellen ist, ist auch eine 

Störung entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG ausgeschlos-

sen. 

Letztlich ist auch ein vorhabenbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko auszuschließen, da sich das 

Verkehrsaufkommen gegenüber der Bestandssituation nicht verändert und keine Teillebens-

räume in einer Weise zusätzlich zerschnitten werden die häufigere Straßenquerungen verursa-
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Fischotter (Lutra lutra) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

chen würde. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 3 V: Schutz der Fließgewässer-Lebensräume 

- Vorsorglicher Schutz der Fließgewässer-Lebensräume (für die Entwässerungsgräben 

sowie dem Schaumbach als Vorflutbach für das östlich liegende Creußengebiet) mit 

ihren aquatischen und semiaquatischen Begleitstrukturen durch Anlage von Rückhal-

tebecken, Absetzbecken und Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen um 

Schadstoffeinträge auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. 

- Ausreichende Dimensionierung des Rückhaltebeckenvolumens sowie Anlage von 

Absperreinrichtungen für den Fall einer Havarie eines Tankfahrzeuges mit austreten-

dem Kraftstoff. 

- Weitgehender Verzicht auf winterliche Tausalzausbringung auf den Verkehrsflä-chen 
des Vorhabens. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fazit 

Bei den im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Säugetieren nach Anhang IV 
FFH-RL werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch das Vorha-
ben erfüllt. Eine Ausnahme von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG 
ist nicht erforderlich. 
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4.1.2.2 Reptilien 

Ermittlung und Übersicht über das Vorkommen der relevanten Reptilienarten 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind von den 
Reptilienarten des Anhangs IV FFH-RL im weiteren Untersuchungsraum Vorkom-
men der Schlingnatter und der Zauneidechse möglich; die Zauneidechse wurde im 
Zuge projektspezifischer Erhebungen nachgewiesen. 

 

Tab. 2: Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum 

Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Schlingnatter Coronella austriaca 3 2 U1 Keine Nachweise/Hinweise auf Vorkommen 

im UG oder Umfeld 

Zauneidechse Lacerta agilis V V U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009, Büro 

Schober 2016) und Plangebiet (Büro Scho-

ber 2016) 

Erläuterungen: vgl. Tab. 1 

 

Betroffenheit der Reptilienarten 

 

 
Abb. 3: Zauneidechsennachweise (Büro Schober 2016) im Umfeld des Plangebiets 

 

Von den beiden im Untersuchungsraum zu erwartenden Reptilienarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie wurde bei den projektspezifischen Erfassungen im Untersu-
chungsgebiet die Zauneidechse regelmäßig in geringer bis mittlerer Dichte in allen 
geeigneten Lebensräumen nachgewiesen. Bevorzugt werden die Saumbereiche der 
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Waldflächen, die aller Wahrscheinlichkeit nach flächendeckend besiedelt sind. Ver-
mutlich aufgrund der überwiegend lichten Bestandsstruktur der Waldränder lässt 
sich dabei auch keine Expositionsvorliebe erkennen. Auch lichte Waldbereiche, so-
fern der Untergrund trocken ist, werden nachweislich besiedelt. In feuchteren bzw. 
schattigeren Bereichen dominiert hingegen die Waldeidechse. Dabei konnten nur in 
seltenen Fällen Schwerpunktvorkommen der Zauneidechse im UG festgestellt wer-
den, die jedoch auch methodisch bedingt sein können, insbesondere da keine au-
genscheinlich höhere Habitatqualität in jenen Häufungsbereichen festzustellen ist. 
Entsprechend ist auch im Plangebiet und im direkten Umfeld, sofern nicht sowieso 
Nachweise vorliegen, in allen geeigneten Strukturen mit der Zauneidechse zu rech-
nen. Der überwiegende überplante Bereich weist jedoch deutlich mesophile Verhält-
nisse auf (starke Beschattung bzw. feuchter Boden). Hier wurden auch nur die 
Waldeidechse und die Blindschleiche nachgewiesen. Zumindest randlich sind jedoch 
auch nachweislich genutzte Lebensräume der Zauneidechse durch das Vorhaben 
betroffen. 

Die Schlingnatter (Coronella austriaca) hingegen wurde bei den projektspezifischen 
Kartierungen nicht nachgewiesen. Auch sind keine Nachweise oder Hinweise aus 
den ausgewerteten Unterlagen, die das Untersuchungsgebiet tangieren, bekannt. Da 
die Schlingnatter jedoch sehr versteckt lebt und kaum gezielt erfasst werden kann 
und insbesondere Kleinpopulationen allenfalls durch Zufallsfunde belegt werden, ist 
ein Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet nicht von vornherein auszuschlie-
ßen. Grundvoraussetzung für ein Vorkommen ist dabei das Vorhandensein von Beu-
tetieren, fast ausschließlich andere Reptilienarten (v.a. Zaun- und Waldeidechse, 
sowie Blindschleiche) und großflächige strukturreiche Lebensräume. Die Art folgt ih-
ren Beutetieren dabei auch in schattigere und mesophilere Habitate wie sie bei-
spielsweise Blindschleiche und Waldeidechse bevorzugen, solange im Aktionsraum 
der Art auch einige gut besonnte Sonnungsplätze vorhanden sind. Im Umfeld des 
Plangebiets dürfte sich ein vermutetes Vorkommen dennoch auf die auch durch die 
Zauneidechse genutzten Saumbereiche der Waldränder konzentrieren 

 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Es ist unklar, inwieweit und ob überhaupt der Planungsumgriff durch die Schlingnatter besiedelt 

ist. Ein Vorkommen kann allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden, insbesondere da 

ausreichend Nahrung in Form starker Reptilienpopulationen nachgewiesen ist.  

Eine mögliche lokale Population ließe sich für den zusammenhängenden, nicht durch Ver-

kehrswege zerschnittene Bereich zwischen dem Gate 9 im Nordwesten und der Deponie-

/Lagerfläche im Osten als Areal der lokalen Population formulieren, da offene, deckungslose 

Flächen gemieden werden und daher für die Schlingnatter u.a. Verkehrswege eine Barriere 

darstellen. Zur Bewertung des Erhaltungszustands eines möglichen Vorkommens der Schling-

natter wird mangels Daten auf den Erhaltungszustand in der biogeographischen Region ver-

wiesen (siehe Tab. 2), wobei eine gute Lebensraumeignung im Areal der angenommenen loka-

len Population vorliegt und tendenziell daher eher ein im Vergleich besserer Erhaltungszustand 

der lokalen Population angenommen werden müsste. 

Auch wenn die Art zum Nahrungserwerb ihren Beutetieren in schattigere und mesophilere Habi-

tate folgt, dürfte sich ein vermutetes Vorkommen dabei auf die trockeneren Saumbereiche der 

Waldränder, analog zur Zauneidechse, konzentrieren. Diese Flächen sind durch das Vorhaben 

jedoch allenfalls randlich betroffen.  

Eine populationserhebliche Störung der Schlingnatter ist analog zur Zauneidechse durch das 

Vorhaben nicht ersichtlich, da die Art durchaus auch störungsreiche Habitate besiedelt, z.B. 

Bahnanlagen, Kiesgruben usw., und als eher störungsunempfindlich gilt und zusätzlich wirksa-
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Schlingnatter (Coronella austriaca) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

me Zerschneidungs- und Trenneffekte zwischen Population für das Vorhaben nicht zu erwarten 

sind. 

Letztlich kann auch ein vorhabenbedingt signifikant erhöhtes Tötungsrisiko mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden, da die vermuteten Lebensräume allenfalls randlich bean-

sprucht werden. Maßnahmen, die für die Zauneidechse sowieso notwendig werden, sind auch 

grundsätzlich für die Schlingnatter geeignet und verhindern den Eintritt von Verbotstatbestän-

den. Auch eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten 

Nutzung und der Art des Vorhaben, sowie der grundsätzlichen Meidung deckungsloser Flä-

chen nicht zu erwarten. 

Der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch das Vorhaben ist für die Schling-

natter daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 2 V: Schutz von Amphibien und Reptilien 

- Zum Schutz von Reptilien und Amphibien wird der Beginn von Bodeneingriffen zur 

Baufeldfreimachung auf den Zeitraum Anfang April bis Anfang Mai beschränkt. 

- Sicherung des Baufelds durch einen Amphibien-/Reptilienschutzzaun (glattes Zaun-

material mit Übersteigschutz) nach erfolgter Baufeldfreimachung ab Anfang Mai. Vor 

Beginn der Erdbauarbeiten wird ein Kontrollgang durchgeführt und möglicherweise 

anwesende Amphibien und Reptilien werden in unbeeinflusste Bereiche außerhalb 

des Baufelds versetzt. Im Bereich der Zufahrt ist der Zaun beidseits entlang der Zu-

fahrt noch mehrere Meter einschließlich einer Umkehrschleife weiterzuführen. Der 

Zaun ist während der Bauarbeiten regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich wäh-

rend der Aktivitätszeit der Zauneidechse (März bis Oktober) im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung zu warten und möglicherweise innerhalb des Baufelds aufge-

fundene Individuen geschützter Amphibien- und Reptilienarten in angrenzende 

unbeeinflusste Habitate zu versetzen. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: V  

Art im UG:   nachgewiesen  potenziell vorkommend 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der  kontinentalen Biogeografischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  unbekannt 

Die Zauneidechse ist in Bayern und Deutschland weit verbreitet; bezüglich der Erhaltung der Art 

besteht für Deutschland keine besondere Verantwortung (PETERSEN ET AL. 2004). 

Die Zauneidechse besiedelt eine Vielzahl offener Lebensräume wie Magerrasen, trockene Wie-

sen, Böschungen, Feldraine, Weg- und Straßenränder, Ruderalfluren, Waldlichtungen, Abbau-

stellen und Gärten. Als Ausbreitungswege und Habitate nutzen die Tiere gerne die Vegetations-

säume und Böschungen von Straßen und Schienenwegen. Als hauptsächlicher limitierender 

Faktor für die Art gilt die Verfügbarkeit gut besonnter, vegetationsarmer Flächen mit für die Art 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

grabfähigem Boden; hier werden die Eier abgelegt. 

Individuelle Reviere der Art werden mit 63-2.000 m² angegeben. In der Regel liegen solche op-

timalen Voraussetzungen aber nicht vor, so dass die Tiere zum Erreichen aller von ihnen im 

Jahresverlauf benötigter Habitatrequisiten größere Strecken zurücklegen müssen. Als notwen-

dige Flächengröße für den längeren Erhalt einer isolierten Population werden 3-4 ha 

(STRIJBOSCH&CREEMERS 1988), bei besonderer Habitatqualität oder einer Vernetzung auf 

Metapopulationsebene mindestens jedoch 0,5-2 ha (Abstimmungen innerhalb Landeshaupt-

stadt München und Regierung von Oberbayern) angegeben. 

Lokale Population:  

Bei den Erfassungen wurde die Zauneidechse in allen geeigneten Lebensräumen nachgewie-

sen und insbesondere die Saumbereiche der Waldflächen dürften flächendeckend besiedelt 

sein. Lokale Populationen lassen sich dabei gut durch die Verkehrswege, die eine deutliche 

Ausbreitungsbarriere darstellen, voneinander abgrenzen. Entsprechend ist der zusammenhän-

gende, nicht durch Verkehrswege zerschnittene Bereich zwischen dem Gate 9 im Nordwesten 

und der Deponie-/Lagerfläche im Osten als Areal der lokalen Population anzusprechen. Hier ge-

langen insgesamt 15 Sichtungen der Zauneidechse unterschiedlichen Alters, was auf eine ge-

ringe bis mittlere Individuendichte hinweist, die jedoch erfolgreich und regelmäßig reproduziert 

und erfahrungsgemäß durchaus über hundert adulte Exemplare aufweisen kann. 

Diese Einschätzungen sprechen insgesamt für einen eher guten Erhaltungszustand der lokalen 

Population im Gebiet. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 und 5 BNatSchG 

Die Nachweise der Zauneidechse im Plangebiet und dessen näherem Umfeld konzentrieren 

sich fast ausschließlich auf die Waldsäume. Innerhalb der Waldfläche, auch in den lichten Be-

reichen, wurde die Art nicht angetroffen und die Habitateignung ist aufgrund des hier vorherr-

schenden feuchten Untergrunds gering. Entsprechend des vorliegenden Planungsumgriffs wer-

den nachgewiesene bzw. potentielle Zauneidechsenhabitate dabei wenn überhaupt nur randlich 

in sehr geringem Umfang beeinträchtigt. Ein Ausweichen während der Arbeiten in unbeeinfluss-

te Bereiche ist innerhalb des jeweiligen, sowieso genutzten Aktionsraums betroffener Zaunei-

dechsenindividuen möglich und die ökologische Funktion der Lebensstätten bleibt gewahrt.  

Mittelfristig dürfte sich durch das Vorhaben die Lebensraumfläche für die lokale Zauneidech-

senpopulation sogar vergrößern, da bevorzugt eben jene Waldrandsituationen besiedelt wer-

den, wie sie bei Durchführung des Vorhabens neu und zusätzlich entstehen werden. 

Insgesamt ist entsprechend der obigen Ausführungen ein Verstoß gegen die Schädigungsver-

bote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 

5 BNatSchG 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Eine Störung der Zauneidechse während der Fortpflanzungszeit der Art ist u.a. durch baube-

dingte Erschütterungen, durch Staubeinträge und durch optische Beunruhigung ausgehend von 

Baumaschinen und Menschen im Bereich der Baufelder möglich. Da die Art durchaus auch 

störungsreiche Habitate besiedelt, z.B. Bahnanlagen, Kiesgruben usw., und als eher 

störungsunempfindlich gilt, wird jedoch eine populationserhebliche Störung durch genannte 

Störungseinflüsse ausgeschlossen. 

Zusätzlich wirksame Zerschneidungs- und Trenneffekte zwischen Population sind aufgrund der 

geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

Abs. 5 Satz 1 und 5 BNatSchG 

Bei Eingriffen in Zauneidechsenlebensräume sind aufgrund der ganzjährigen Anwesenheit 

grundsätzlich Verluste von Individuen der Zauneidechse zu erwarten. Im vorliegenden Fall liegt 

die überwiegende Mehrzahl der Beobachtungen der Zauneidechse aus den Kartierungen je-

doch außerhalb der direkten Eingriffsbereiche und Nachweise konzentrieren sich fast aus-

schließlich auf die Waldsäume. Innerhalb der überplanten Waldfläche, auch in den lichten Be-

reichen, wurde die Art nicht angetroffen und die Habitateignung ist aufgrund des hier 

vorherrschenden feuchten Untergrunds gering. Entsprechend werden nachgewiesene bzw. po-

tentielle Zauneidechsenvorkommen wenn überhaupt nur randlich in sehr geringem Umfang be-

einträchtigt. 

Grundsätzlich ist daher ein Ausweichen während der Arbeiten in unbeeinflusste Bereiche inner-

halb des jeweiligen, sowieso genutzten Aktionsraums betroffener Zauneidechsenindividuen 

möglich, sofern die notwendigen Bodeneingriffe auf Zeiträume beschränkt werden, in denen die 

Zauneidechse aktiv ist (außerhalb der Winterruhe) und keine imobilen Entwicklungsstadien vor-

liegen (Eizeitigung). Die Zeiträume für den Beginn von Bodeneingriffen für die Baufeldfreima-

chung in diesen Bereichen werden aus diesem Grund auf Anfang April bis Anfang Mai be-

schränkt. Auch eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos oder eine 

Zuwanderung in das Baufeld ist aufgrund der grundsätzlichen Meidung deckungsloser Flächen 

nicht zu erwarten. 

Vorsichtshalber soll die Baufläche nach erfolgter Baufeldfreimachung ab Anfang Mai zusätzlich 

durch einen Amphibien- und Reptilienschutzzaun (glattes Zaunmaterial mit Übersteigschutz) 

gesichert werden und vor dem Beginn der Erdbauarbeiten ein Kontrollgang durchgeführt wer-

den und möglicherweise anwesende Zauneidechsen in unbeeinflusste Bereiche außerhalb des 

Baufelds versetzt werden. Im Bereich der Zufahrten ist der Zaun beidseits entlang der Zufahrt 

noch mehrere Meter einschließlich einer Umkehrschleife weiterzuführen. Der Zaun ist während 

der Bauarbeiten regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich während der Aktivitätszeit der 

Zauneidechse (März bis Oktober) im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu warten und 

möglicherweise innerhalb des Baufelds aufgefundene Individuen in angrenzende unbeeinflusste 

Habitate zu versetzen. 

Durch genannte Maßnahmen wird sichergestellt, dass durch die Arbeiten das vorhabenbedingte 

Tötungsrisiko gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko der Zauneidechse im Plangebiet nicht 

signifikant erhöht ist. Der Eintritt des Tötungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG kann daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 2 V: Schutz von Amphibien und Reptilien 

- Zum Schutz von Reptilien und Amphibien wird der Beginn von Bodeneingriffen zur 

Baufeldfreimachung auf den Zeitraum Anfang April bis Anfang Mai beschränkt. 

- Sicherung des Baufelds durch einen Amphibien-/Reptilienschutzzaun (glattes Zaun-

material mit Übersteigschutz) nach erfolgter Baufeldfreimachung ab Anfang Mai. Vor 

Beginn der Erdbauarbeiten wird ein Kontrollgang durchgeführt und möglicherweise 

anwesende Amphibien und Reptilien werden in unbeeinflusste Bereiche außerhalb 

des Baufelds versetzt. Im Bereich der Zufahrt ist der Zaun beidseits entlang der Zu-

fahrt noch mehrere Meter einschließlich einer Umkehrschleife weiterzuführen. Der 

Zaun ist während der Bauarbeiten regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich wäh-

rend der Aktivitätszeit der Zauneidechse (März bis Oktober) im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung zu warten und möglicherweise innerhalb des Baufelds aufge-

fundene Individuen geschützter Amphibien- und Reptilienarten in angrenzende 

unbeeinflusste Habitate zu versetzen. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fazit 

Bei den im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Reptilien nach Anhang IV 
FFH-RL werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch das Vorha-
ben erfüllt. Eine Ausnahme von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG 
ist nicht erforderlich. 

 

4.1.2.3 Amphibien 

Ermittlung und Übersicht über das Vorkommen der relevanten Amphibienarten 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind von den 
Amphibienarten des Anhangs IV FFH-RL im weiteren Untersuchungsraum Vorkom-
men mehrerer Arten zu erwarten; Laichgewässer mehrerer Arten wurden im Umfeld 
im Zuge projektspezifischer Erhebungen angetroffen. 

 

Tab. 3: Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-
chungsraum 

Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Kammmolch Triturus cristatus V 2 U1 Nachweis im UG (Büro Schober 2016); keine 

geeigneten Laichgewässer im Plangebiet 

Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G D XX Nachweis im UG (Büro Schober 2016); keine 

geeigneten Laichgewässer im Plangebiet 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 2 U1 Nachweis im UG (Büro Schober 2016); keine 

geeigneten Laichgewässer im Plangebiet 
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Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Kreuzkröte Bufo calamita V 2 U1 Nachweis im UG und Plangebiet (Büro 

Schober 2016); Laichgewässer im Plangebiet 

Laubfrosch Hyla arborea 3 2 U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009, Büro 

Schober 2016); keine geeigneten Laichge-

wässer im Plangebiet 

Erläuterungen: vgl. Tab. 1 

 

Betroffenheit der Amphibienarten 

Die Arten Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte und 
Laubfrosch wurden im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Von herausragender 
Bedeutung ist dabei ein Komplex kleinerer Stillgewässer etwa 700 m südlich des 
Plangebiets. Innerhalb des Plangebiets bestehen für die meisten der genannten Ar-
ten jedoch keine geeigneten Gewässer und auch im direkten Umfeld sind keine der-
artigen Gewässer vorhanden, sodass allenfalls mit sporadisch durchwandernden 
Einzeltieren im Plangebiet zu rechnen ist. Folgerichtig werden der Kammmolch, der 
Kleine Wasserfrosch, die Knoblauchkröte und der Laubfrosch im Folgenden nicht 
näher behandelt. 

Einzig die Kreuzkröte (Bufo calamita) findet als ausgesprochene Pionierart im Be-
reich der im östlichen Plangebiet gelegenen Bodendeponie bzw. –lagerfläche güns-
tige Laichhabitate und Landlebensräume in Form von feindfreien, nahezu 
unbewachsenen, temporären Gewässern und offenen, vegetationsarmen Flächen 
mit Versteckmöglichkeiten und grabfähigen Böden. Hier konnte die Kreuzkröte zu-
sammen mit der Erdkröte bei den projektspezifischen Erfassungen auch nachgewie-
sen werden. 

Da zumindest ein Teil dieser Deponie-/Lagerfläche durch das Vorhaben beansprucht 
wird und die Kreuzkröte als Pionierart bekanntlich auch Bauflächen mit ihren offenen 
Böden und dort durch Bodenverdichtungen entstehende Kleingewässer nutzt, ist ei-
ne näher zu prüfende Betroffenheit der Art zu unterstellen. 

  



Vehicle Maintenance Shop (VMS) Artenschutzbeitrag (ASB) – 10/ 2017 

15065-171011-VMS-Artenschutzbeitrag.docx Seite 29 

 
Abb. 4: Kreuzkrötennachweise (gelbe, gefüllte Kreise) entsprechend der 

Kartierungsergebnisse und Verdachtsflächen (gelbe ungefüllte Kreise) auf Basis einer 

Luftbildauswertung im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (Büro Schober 2016); 

Standort der Überlaufbecken, die als CEF-Maßnahme für die Kreuzkröte optimiert werden 

sollen (oranger ungefüllter Kreis) 

 

Kreuzkröte (Bufo calamita) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: 2  

Art im UG:   nachgewiesen  potentiell vorkommend 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der  kontinentalen Biogeografischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  unbekannt 

In tieferen und mittleren Lagen Deutschlands ist die Kreuzkröte flächendeckend verbreitet. Die 

Verbreitungsschwerpunkte in Bayern sind dabei das Mittelfränkische Becken, das Oberpfäl-

zisch-Obermainische Hügelland, die Donau-Iller-Lech-Platten, das Donau-Isar-Hügelland und 

das untere Isartal . Das Alpenvorland bildet die südliche Verbreitungsgrenze, wobei jedoch der 

Südosten nicht besiedelt wird. Die Bestände der Kreuzkröte sind in Bayern stark zurückgegan-

gen, die Art ist daher stark gefährdet.  

Die Kreuzkröte ist eine klassische Pionierart des offenen bis halboffenen, trocken-warmen Ge-

ländes mit lockeren und sandigen Böden. Primärhabitate stellen Sand- und Kiesbänke, 

Schwemmsandbereiche, Küsten- und Binnendünen sowie Überschwemmungstümpeln in Auen 

natürlicher Fließgewässer dar. Heutzutage besiedelt die Art fast ausschließlich Sekundärle-

bensräume, die offene, vegetationsarme Flächen mit Versteckmöglichkeiten sowie kleine und 

nahezu unbewachsene, temporäre Gewässer mit Flachufern besitzen. Das sind Abbaustellen 

(meist Kies- und Sandgruben), Industrie- und Gewerbebrachen bzw. Bauplätze, militärische 
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Kreuzkröte (Bufo calamita) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Übungsplätze, aber auch Kahlschläge, Bahngelände oder Agrarlandschaften. 

Als Laichgewässer werden ephemere fischfreie und sonnige Gewässer, meist flache, zum Teil 

sehr kleine Pfützen und Tümpel ohne oder nur mit spärlichem Pflanzenbewuchs, selten aber 

auch größere Gewässer, wenn sie fischfreie Flachwasserzonen aufweisen. 

In der Laichperiode von April bis August halten sich die Männchen in der Nähe der (potenziel-

len) Laichgewässer auf. Neu entstandene Pfützen werden nach Regenfällen sofort besetzt. Die 

Weibchen kommen jeweils nur für wenige Tage ans Gewässer und laichen auch nur einmal pro 

Jahr ab, wobei früh- und spätlaichende Weibchen auftreten. Der Aktionsradius der Tiere beträgt 

in der Regel bis zu 1 km. Die Ausbreitung erfolgt fast ausschließlich durch Jungkröten. 

Kreuzkrötenkaulquappen können, als Anpassung an das hohe Austrocknungsrisiko der Laich-

gewässer, eine Notmetamorphose durchlaufen und dann bereits nach weniger als 3 Wochen 

Entwicklungszeit das Gewässer verlassen. In der Regel erfolgt die Metamorphose im Alter von 

ca. 4-6 Wochen. Während die Hüpferlinge tagaktiv sind, sind die Alttiere dämmerungs- und 

nachtaktiv und sitzen tagsüber in selbst gegrabenen Bodenverstecken, unter Steinen, Totholz, 

in Halden, Böschungen oder Mäusegängen.  

Lokale Population:  

Bei den projektspezifischen Erfassungen wurde die Kreuzkröte innerhalb des Untersuchungs-

gebiets ausschließlich auf der teilweise überplanten Deponie-/Lagerfläche angetroffen. Hier 

konnten insgesamt 4 rufende Männchen nachgewiesen werden. Berücksichtigt man ferner die 

festgestellte Zahl von Kaulquappen bzw. deren Altersstadien und die gesichteten Laichschnü-

ren dürfte die Individuenzahl bei zumindest 20 adulten Kreuzkröten liegen. Die Art hat hier 2016 

auch erfolgreich reproduziert (Nachweis > 100 Hüpferlinge). Zusätzlich wurden östlich dieser 

Fläche auf einer weiteren Rohbodenfläche Rufe der Kreuzkröte festgestellt. Hier fand jedoch 

keine genauere Untersuchung statt, da der Bereich bereits außerhalb des Untersuchungsge-

biets lag und umzäunt ist. Zumindest diese beiden räumlich nahe zusammenliegenden Vor-

kommen können daher als lokale Population aufgefasst werden. Da der Aktionsradius adulter 

Tiere jedoch über einen Kilometer beträgt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass noch weitere 

Teilpopulationen außerhalb des Untersuchungsgebiets vorliegen, die auch der lokalen Populati-

on zuzuordnen wären (verschiedene Luftbilder aus den letzten Jahren zeigen im Umfeld wech-

selnde Rohbodenflächen, zum Teil auch mit temporären Gewässern; siehe Abb. 4). 

Betrachtet man nur die untersuchte Deponie-/Lagerfläche, könnte der Erhaltungszustand der 

Kreuzkröte in Anlehnung an die geläufigen Bewertungsschemata für FFH-Arten, aufgrund gut 

geeigneter Laichgewässer und Landhabitate mit zumindest 2016 (unbewusst) verträglicher Nut-

zung, sowie erfolgreicher Reproduktion insgesamt eher in Richtung gut (B) tendieren, wobei 

aufgrund wechselnder Intensitäten bei der Nutzung der Fläche eine hohe Unsicherheit besteht. 

Da aus den genannten Gründen jedoch unklar ist, wie individuenreich die lokale Population in 

ihrer Gesamtheit tatsächlich ist und ob weitere geeignete Laich- und Landhabitate mit verträgli-

cher Nutzung außerhalb des Untersuchungsgebiets, aber innerhalb des Aktionsradius der Art 

vorhanden sind, ist eine Angabe des Erhaltungszustands der lokalen Population jedoch insge-

samt kaum möglich. Auch die Ansprüche der Pionierart an ihre Lebensräume und Laichplätze, 

deren Eignung von zum Teil massiven und wiederkehrenden Eingriffen mit entsprechender Mor-

talität abhängt, wodurch starke Populationsschwankungen verursacht werden, erschwert die 

Angabe des Erhaltungszustands. Im Sinne des Worst-Case wird daher auf den Erhaltungszu-

stand in der biogeographischen Region (siehe Tab. 3) verwiesen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 
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2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 und 5 BNatSchG 

Die Kreuzkröte wurde auf der im östlichen Bereich des Plangebiets gelegenen Deponie-

/Lagerfläche bei den vorhabenspezifischen Kartierungen angetroffen. Ein Teilbereich dieser 

Fläche wird durch das Vorhaben beansprucht, wobei der Bereich mit den festgestellten Laich-

gewässern außerhalb des direkten Eingriffsbereichs liegt. Im allgemeinen liegen die überwie-

gend genutzten Landhabitate der Kreuzkröte im unmittelbaren Umfeld der Laichgewässer, was 

auch durch die Ergebnisse bei den Kartierungen gestützt wird. Anzumerken ist weiterhin, dass 

es sich bei der Kreuzkröte um eine ausgesprochene Pionierart handelt, die auf eine andauernde 

und wiederkehrende Dynamik in ihren sonst durch natürliche Sukzession kurzlebigen Habitaten 

angewiesen ist. Insbesondere das Vorhandensein geeigneter Laichgewässer ist dabei ent-

scheidend für den Fortbestand der (Teil-)Populationen.  

Um die vorhabenbedingten Lebensraumverluste auszugleichen, würde es daher bereits ausrei-

chen, die verbleibenden Habitatflächen zu optimieren und langfristig zu erhalten. Dies gilt ins-

besondere für die Laichgewässer, die in ihrer Funktion durch eine geeignete Pflege, beispiels-

weise durch winterliches Befahren mit schweren Fahrzeugen, gesichert werden müssten. 

Alternativ können auch vorgezogen in anderen Flächen im erreichbaren Umfeld neue Pionier-

habitate und/oder Temporärgewässer geschaffen werden oder bestehende Flächen und Ge-

wässer hinsichtlich ihrer Nutzung und Habitateignung entsprechend der Ansprüche der Kreuz-

kröte optimiert werden. Derzeit wird die Optimierung von zwei Überlaufbecken im direkten 

räumlichen Umfeld des Planungsgebiets, ca. 180 m in östlicher Richtung, ins Auge gefasst. 

Hierbei ist insbesondere ein winterliches Austrocknen bzw. Ablassen und eine sommerliche 

Wasserführung der Becken während der Laichzeit der Kreuzkröte sicherzustellen. 

Die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen ist bei der Kreuzkröte dabei sehr schnell gegeben, zum 

Teil bereits im Jahr der Durchführung, sobald ein gegenüber der Bestandssituation erhöhter 

Reproduktionserfolg nachgewiesen werden kann. 

Hierdurch kann der Eintritt des Schädigungsverbots i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG wirksam verhindert werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

• CEF 1: Kreuzkröte 

- Vorgezogener Ersatz von beeinträchtigten Lebensstätten der Kreuzkröte durch Er-

halt und Optimierung oder Neuschaffung von geeigneten Kreuzkrötenhabitaten im 

Areal der lokalen Population. Geplant ist die Optimierung von zwei Überlaufbecken 

im direkten räumlichen Umfeld des Vorhabens mit Sicherstellung einer sommerli-

chen Wasserführung. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 

5 BNatSchG 

Populationserhebliche Störungen der Kreuzkröte durch die Vorhabenumsetzung sind aufgrund 

ihrer Störungsunempfindlichkeit gegenüber relevanten Wirkungen ausgeschlossen. Die Stö-

rungsunempfindlichkeit der Art ist beispielsweise durch die regelmäßige Besiedlung störungs-

reicher Habitate, z.B. Abbaugruben, Bauflächen usw. auch innerhalb von Siedlungen hinrei-

chend belegt. Auch zusätzlich wirksame Zerschneidungs- und Trenneffekte zwischen 

Population sind aufgrund der geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

Störungen i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind daher ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
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 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

Abs. 5 Satz 1 und 5 BNatSchG 

Verluste von Individuen der Kreuzkröte sind bei der Vorhabendurchführung zu erwarten. Einer-

seits werden aktuell besiedelte Habitate in Teilflächen in Anspruch genommen, andererseits 

besiedelt die Kreuzkröte als Pionierart bekanntlich auch Bauflächen mit ihren offenen Böden 

und nutzt dort die während der Arbeiten häufig entstehenden Kleingewässer als Laichplatz. 

Die hierbei auftretende Gefährdung entspricht dabei allerdings den Gefährdungen, wie sie all-

gemein in allen genutzten Sekundärhabitaten (Abbaugruben, Bauflächen, Deponieflächen 

usw.) auftreten und auch bereits derzeit auf der Deponie-/Lagerfläche im östlichen Teil des 

Plangebiets vorliegen. Selbst bei der Pflege zum Erhalt von Kreuzkrötenlebensräumen treten 

Individuenverluste zwangsläufig auf, da um die notwendige Dynamik zu gewährleisten auch 

immer Eingriffe notwendig sind (Rohböden wiederherstellen, Mahd, Entbuschung, Laichge-

wässeranlage). Entsprechend ist das vorhabenbedingte Tötungsrisiko gegenüber dem allge-

meinen Lebensrisiko der Art nicht signifikant erhöht. Auch zeigt die Kreuzkröte als typische Pi-

onierart mit heutigem Hauptvorkommen in störungsreichen Abbaugebieten Anpassungen in 

ihrer Lebensweise, um auch massive Individuenverluste sehr schnell auszugleichen. Zwingend 

ist dabei jedoch das Vorhandensein geeigneter Lebensräume, insbesondere von geeigneten 

Laichgewässern. Dies gilt umso mehr, als dass die Kreuzkröte im Gebiet mehr oder minder auf 

eben derartige Bautätigkeiten zum Erhalt der Population angewiesen ist und erfahrungsgemäß 

auf Bauflächen bei Rücksichtnahme auf die Kreuzkröte zeitweilig überdurchschnittliche Repro-

duktionsraten erreicht werden können und durch Abwanderung von Jungtieren in andere Habi-

tate insgesamt die lokale Population gestärkt werden kann. 

Da weiterhin auch die mobile Kreuzkröte dazu neigt, sich bei geeignetem Landlebensraum im 

direkten Umfeld der Laichgewässer aufzuhalten und dieser unmittelbare Bereich vom Vorha-

ben nicht direkt betroffen ist, sind Individuenverluste, die über das normale Maß des allgemei-

nen Lebensrisikos hinausgehen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. Durch die Frei-

haltung und Sicherung der verbleibenden Habitatflächen auf der Deponie-/Lagerfläche, auch 

vor unabsichtlichen Eingriffen durch geeignete Schutzvorkehrungen, z.B. Absperrung mit ei-

nem Bauzaun kann das Tötungsrisiko weiter abgesenkt werden.  

Dennoch soll die Baufläche vorsichtshalber nach erfolgter Baufeldfreimachung ab Anfang Mai 

durch einen Amphibien- und Reptilienschutzzaun (glattes Zaunmaterial mit Übersteigschutz) 

gesichert werden. Im Bereich der Zufahrten ist der Zaun beidseits entlang der Zufahrt noch 

mehrere Meter einschließlich einer Umkehrschleife weiterzuführen. Der Zaun ist während der 

Bauarbeiten regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich während der Aktivitätszeit der Kreuz-

kröten und anderer Amphibienarten (März bis Oktober) im Rahmen der ökologischen Baube-

gleitung zu warten und möglicherweise innerhalb des Baufelds aufgefundene Individuen in an-

grenzende unbeeinflusste Habitate zu versetzen. 

Auch ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko, verglichen mit der Bestandssituation und auf-

grund der geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens ist nicht gegeben. Dies gilt umso 

mehr, als dass bei Ausbreitungswanderungen zwangsläufig Straßen gequert werden müssen 

und somit kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko unterstellt werden kann.  

Der Eintritt des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist für die Kreuzkröte daher 

mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 

• 2 V: Schutz von Amphibien und Reptilien 
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- Freihaltung und Sicherung der verbleibenden Kreuzkrötenhabitate im Bereich der 

Deponie-/Lagerfläche vor baubedingten Eingriffen. 

- Zum Schutz von Reptilien und Amphibien wird der Beginn von Bodeneingriffen zur 

Baufeldfreimachung auf den Zeitraum Anfang April bis Anfang Mai beschränkt. 

- Sicherung des Baufelds durch einen Amphibien-/Reptilienschutzzaun (glattes Zaun-

material mit Übersteigschutz) nach erfolgter Baufeldfreimachung ab Anfang Mai. Vor 

Beginn der Erdbauarbeiten wird ein Kontrollgang durchgeführt und möglicherweise 

anwesende Amphibien und Reptilien werden in unbeeinflusste Bereiche außerhalb 

des Baufelds versetzt. Im Bereich der Zufahrt ist der Zaun beidseits entlang der Zu-

fahrt noch mehrere Meter einschließlich einer Umkehrschleife weiterzuführen. Der 

Zaun ist während der Bauarbeiten regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich wäh-

rend der Aktivitätszeit der Zauneidechse (März bis Oktober) im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung zu warten und möglicherweise innerhalb des Baufelds aufge-

fundene Individuen geschützter Amphibien- und Reptilienarten in angrenzende 

unbeeinflusste Habitate zu versetzen. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fazit 

Bei den im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Amphibien nach Anhang IV 
FFH-RL werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch das Vorha-
ben erfüllt. Eine Ausnahme von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG 
ist nicht erforderlich. 
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4.1.2.4 Weichtiere 

Ermittlung und Übersicht über das Vorkommen der relevanten Weichtierarten 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind von den 
Weichtieren des Anhangs IV FFH-RL im weiteren Untersuchungsraum Vorkommen 
der Bachmuschel möglich; die Art wurde im Zuge projektspezifischer Erhebungen 
nachgewiesen. 

 

Tab. 4: Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum 

Art RLD RLB 
EHZ 

KBR 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Muscheln      

Bachmuschel, Gemeine 

Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 U2 Creußen oberhalb Grafenwöhr (Auskunft 

Muschelkoordinationsstelle), Einzelfund im 

UG in Creußen ca. 1km unterhalb Schaum-

bachmündung (Büro Schober 2016/17) 

Erläuterungen: vgl. Tab. 1 

 

Betroffenheit der Weichtierarten 

Die Bachmuschel als Art des Anhangs IV konnte nur außerhalb des Truppen-
übungsplatzes in der Creußen nachgewiesen werden Nach Auskunft der Muschel-
koordinationsstelle Bayern gibt es ein größeres Vorkommen der Bachmuschel in der 
Creußen oberhalb von Grafenwöhr. Bei eigenen Begehungen im Frühjahr 2017 wur-
de ein einzelnes, adultes Individuum ca. 1 km unterhalb der Mündung des Schaum-
bachs gefunden. Da im Umkreis keine weiteren Exemplare gefunden werden konn-
ten, ist zu vermuten, dass das gefundene Exemplar aus der Population im Oberlauf 
der Creußen stammt und abgeschwemmt wurde. Aus dem Schaumbach, der das 
Untersuchungsgebiet durchfließt, liegen keine Nachweise vor und die 
Habitateignung wird als gering angesehen (Crayfish + Mussel Study 2011, Büro 
Schober 2016/17). 

Eine Fernwirkung aus dem Plangebiet heraus bis in die Creußen, insbesondere 
durch vorhabenbedingte Schadstoffeinträge ist dabei sowohl durch die geplanten 
Maßnahmen (Wasserrückhaltebecken und Versickerungsbereiche mit Bodenfilteran-
lagen, sowie einem Absetzbecken) als auch durch die weite Entfernung mit entspre-
chenden Rückhalte-, Verdünnungs- bzw. Filterungseffekten ausgeschlossen. Zu-
sätzlich soll im Plangebiet weitgehend auf winterliche Tausalzausbringung verzichtet 
werden. 

 

Bachmuschel (Unio crassus) 

 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Die Bachmuschel ist nur als einzelnes, vermutlich aus dem größeren Vorkommen an der 

Creußen oberhalb Grafenwöhr abgeschwemmten Einzeltier, im Untersuchungsgebiet belegt. 

Dieses Einzeltier zusammen mit dem größeren Vorkommen an der Creußen oberhalb Grafen-

wöhr dürfte daher als lokale Population anzusehen sein. Der Erhaltungszustand der lokalen 

Population lässt sich aus den zur Verfügung stehenden Daten nicht ableiten, so dass auf den 

Erhaltungszustand in der biogeographischen Region (siehe Tab. 4) verwiesen wird. 
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Bachmuschel (Unio crassus) 
 Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

Innerhalb des Plangebiets sind keine geeigneten Gewässer vorhanden, sodass direkte 

Betroffenheiten der Bachmuschel von vornherein ausgeschlossen sind. Auch aus dem das 

Untersuchungsgebiet durchfließenden Schaumbach sind keine Nachweise bekannt und die 

Habitateignung wird als gering angesehen (Crayfish + Mussel Study 2011, Büro Schober 

2016/17). Entsprechend sind allenfalls indirekte Wirkungen durch durch Schadstoffeinträge in 

besiedelte Gewässer möglich. Durch die geplanten Maßnahmen (Wasserrückhaltebecken und 

Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen, sowie einem Absetzbecken) als auch durch die 

weite Entfernung mit entsprechenden Rückhalte-, Verdünnungs- bzw. Filterungseffekten sind 

derartige Fernwirkungen jedoch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. Zusätzlich soll im 

Plangebiet weitgehend auf winterliche Tausalzausbringung verzichtet werden. Vorhabenbe-

dingte Schädigungen, Störungen und Tötungen der Bachmuschel sind daher auszuschließen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 3 V: Schutz der Fließgewässer-Lebensräume 

- Vorsorglicher Schutz der Fließgewässer-Lebensräume (für die Entwässerungsgräben 

sowie dem Schaumbach als Vorflutbach für das östlich liegende Creußengebiet) mit 

ihren aquatischen und semiaquatischen Begleitstrukturen durch Anlage von Rückhal-

tebecken, Absetzbecken und Versickerungsbereiche mit Bodenfilteranlagen um 

Schadstoffeinträge auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. 

- Ausreichende Dimensionierung des Rückhaltebeckenvolumens sowie Anlage von 

Absperreinrichtungen für den Fall einer Havarie eines Tankfahrzeuges mit austreten-

dem Kraftstoff. 

- Weitgehender Verzicht auf winterliche Tausalzausbringung auf den Verkehrsflä-chen 
des Vorhabens. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fazit 

Bei der einzigen im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Weichtierart nach 
Anhang IV FFH-RL, der Bachmuschel, werden keine artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände durch das Vorhaben erfüllt. Eine Ausnahme von den Verboten ent-
sprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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4.1.2.5 Weitere Arten 

Für keine der weiteren in Anhang IV genannten Tier- und Pflanzenarten (sofern sie 
überhaupt im Naturraum vorkommen) bietet das Planungsgebiet oder das nähere 
Umfeld geeignete Voraussetzungen, um als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte genutzt 
zu werden oder bei gezielten Erfassungen wurden keine Nachweise erbracht.  

Gezielte Erfassungen fanden dabei für artenschutzrechtlich relevante Arten aus den 
Gruppen Libellen und Tagfalter statt. Libellen- und Tagfalterarten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie wurden dabei weder im Plangebiet noch im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen. Vorhabenbedingte Verstöße gegen die Regelungen des § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG können deshalb ausgeschlossen werden. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie erge-
ben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 
BNatSchG zulässige Eingriffe und Vorhaben i. S. § 18 Abs. 2, Nr. 1 BNatSchG fol-
gende Verbote:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt wird.  

  

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Vögeln bzw. Beschädigung, Entnahme oder Zer-
störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, 
wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Art unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 

 

4.2.1 Übersicht über das Vorkommen der relevanten Europäischen Vogelarten 

Durch Auswertung der Daten des BAYLFU für die TK25-Blätter Nr. 6237 (Grafen-
wöhr) und 6337 (Kaltenbrunn) auf dem das Vorhaben liegt, sowie der im Gebiet vor-
handenen Lebensräume und Strukturen und der Ergebnisse der projektspezifischen 
Kartierungen mit ergänzenden Beobachtungen ergeben sich abzüglich der sog. 
„Allerweltsarten“ 47 Vogelarten, die als prüfrelevant einzustufen sind (vgl. Anhang 1, 
Teil B Vögel). Zusätzlich werden 2 „Allerweltsarten“ berücksichtigt, die mittlerweile 
auf den neuesten Roten Listen Bayerns und Deutschlands geführt werden. 

Von diesen Arten wurde bei den Kartierungen eine Vogelart als sicher brütend in-
nerhalb des Plangebiets des Vorhabens erfasst. Die anderen 48 Arten wurden nur 
außerhalb des Wirkraums brütend oder als Nahrungsgäste bzw. Durchzügler im 
Untersuchungsgebiet festgestellt. 

Eine Abschätzung der möglichen Betroffenheit durch das Vorhaben ist aufgrund der 
Kenntnis der vorhandenen Lebensräume und der ökologischen Ansprüche der Arten 
mit ausreichender Sicherheit möglich. 

Die z. T. komplexen Lebensraumansprüche der nicht weiter abgeprüften Arten wer-
den im Untersuchungsgebiet nicht erfüllt; sie sind hier allenfalls als sporadische 
Duchzügler oder sonstiger Gastvogel zu erwarten. 
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Tab. 5: Europäische Brutvogelarten im Untersuchungsraum (ohne kommune, unge-
fährdete Arten) 

Art Art RLD RLB 

EHZ 

KBR 

B 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

Baumpieper Anthus trivialis 3 2 U2 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 U2 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Beutelmeise Remiz pendulinus * V FV Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Birkenzeisig Carduelis flammea * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 1 U2 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Dohle Coloeus monedula * V U2 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Eisvogel Alcedo atthis * 3 FV Brutnachweis im UG (Gibs 2015); im Plange-

biet kein Nachweis und allenfalls als Durch-

zügler zu erwarten 

Erlenzeisig Carduelis spinus * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet allenfalls als Nahrungsgast zu erwarten 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 U2 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Feldschwirl Locustella naevia 3 V FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Feldsperling Passer montanus V V FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet allenfalls als Nahrungsgast zu erwarten 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius * 3 U1 Nahrungsgast/Durchzügler im UG (Gibs 

2015); im Plangebiet Nachweis nur als Nah-

rungsgast (Büro Schober 2016) 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V 3 U1 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Gelbspötter Hippolais icterina * 3 U1 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast zu erwarten 

Goldammer Emberiza citrinella V * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet  pot. Brutvogel 

Graureiher Ardea cinerea * V FV Nur Nahrungsgast/Durchzügler im UG (Gibs 

2015); im Plangebiet kein Nachweis und 

allenfalls als Nahrungsgast/Durchzügler zu 

erwarten 

Grauspecht Picus canus 2 3 U2 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 
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Art Art RLD RLB 

EHZ 

KBR 

B 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

Grünspecht Picus viridis * * U1 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Heidelerche Lullula arborea V 2 U2 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast zu erwarten 

Höckerschwan Cygnus olor * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Durchzügler zu erwarten 

Hohltaube Columba oenas * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Kanadagans Branta canadensis * ♦ FV Nur Nahrungsgast/Durchzügler im UG (Gibs 

2015); im Plangebiet kein Nachweis und 

allenfalls als Durchzügler zu erwarten 

Kleinspecht Dryobates minor V V U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Kormoran Phalacrocorax carbo * * U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Durchzügler zu erwarten 

Kuckuck Cuculus canorus V V FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Lachmöwe Larusridibundus * * FV Nur Nahrungsgast/Durchzügler im UG (Gibs 

2015); im Plangebiet kein Nachweis und 

allenfalls als Durchzügler zu erwarten 

Mauersegler Apus apus * 3 U1 Nur Nahrungsgast im UG und Plangebiet 

(Gibs 2015) 

Mäusebussard Buteo buteo * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 U1 Nur Nahrungsgast im UG und Plangebiet 

(Gibs 2015) 

Neuntöter Lanius collurio * V FV Brutnachweise im UG und Plangebiet (Gibs 

2015) 

Pirol Oriolus oriolus V V FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Raubwürger Lanius excubitor 2 1 U2 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V U1 Nur Nahrungsgast im UG und Plangebiet 

(Gibs 2015) 

Schilfrohrsänger Acrocephalus 

schoenobaenus 

* * U2 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Schlagschwirl Locustella fluviatilis * V FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast/Durchzügler zu erwarten 
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Art Art RLD RLB 

EHZ 

KBR 

B 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

Schnatterente Anas strepera * * FV Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Durchzügler zu erwarten 

Schwarzspecht Dryocopus martius * * U1 Nur Nachweis als Nahrungsgast im UG und 

Plangebiet (Gibs 2015); im Plangebiet pot. 

Brutvogel 

Sperber Accipiter nisus * * FV Nur Nahrungsgast im UG (Gibs 2015); im 

Plangebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Stieglitz Carduelis carduelis * V XX Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet pot. Brutvogel 

Teichhuhn Gallinula chloropus V * U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Durchzügler zu erwarten 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * * FV Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Turmfalke Falco tinnunculus * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis und allenfalls als Nah-

rungsgast zu erwarten 

Waldkauz Strix aluco * * FV Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix * 2 XX Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Waldwasserläufer Tringa ochropus * R XX Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Durchzügler zu erwarten 

Wasserralle Rallus aquaticus V 3 FV Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Wendehals Jynx torquilla 2 1 U2 Brutnachweise im UG (Gibs 2015); im Plan-

gebiet kein Nachweis, aber pot. Brutvogel 

Wespenbussard Pernis apivorus 3 V FV Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Wiesenpieper Anthus pratensis 2 1 U1 Nachweis im UG (Deicing Gate 6 2009); im 

Plangebiet kein Nachweis und allenfalls als 

Nahrungsgast/Durchzügler zu erwarten 

Erläuterungen: vgl. Tab. 1 

Hinweis: Arten, die laut LfU als weit verbreitete „Allerweltsarten“ definiert sind (vgl. Anhang 1, Teil B Vögel) wurden 

nicht berücksichtigt (Ausnahme Stieglitz und Waldlaubsänger aufgrund zwischenzeitlich geändertem Rote Liste Sta-

tus). 

 

4.2.2 Betroffenheit der Vogelarten 

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten und deren jeweiliger Brut-
status und Revierzentren sind durch die projektspezifischen Erfassungen (Gibs 
2015) und weiterer Beobachtungsdaten, die das Untersuchungsgebiet tangieren, als 
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gut untersucht zu bezeichnen. Der Hauptteil der angetroffenen Vögel ist dabei den 
im Siedlungsbereich verbreiteten, häufigen und ungefährdeten Vogelarten zuzuord-
nen, z.B. Amsel, Kohlmeise usw., bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass 
keine Verbotstatbestände erfüllt werden. Als Ausnahme sind hier der Stieglitz und 
der Waldlaubsänger zu nennen, die in der neuen Roten Liste Bayern auf der Vor-
warnliste bzw. als stark gefährdet geführt werden und daher analog zu den an-
spruchsvollen Vogelarten (vgl. Anhang 1, Teil B Vögel) behandelt werden. 

Eine ganze Reihe von anspruchsvolleren, saP-relevanten Arten besitzen im Unter-
suchungsgebiet Brutvorkommen, was die hohe Wertigkeit der Lebensräume im Ge-
biet unterstreicht. Allerdings lassen die Erfassungsdaten hierbei auf eine unterge-
ordnete Bedeutung des Plangebiets mit dem direkten Umfeld für das Arteninventar 
schließen. Aus dem Plangebiet und dessen näheren Umfeld wird dabei nur ein Brut-
revier des Neuntöters genannt. Grundsätzlich bestünden für einige andere relevante 
Arten entsprechend der Lebensraumausstattung und der ökologischen Ansprüche 
an geeignete Nistplätze allerdings im Plangebiet geeignete Bruthabitate, so dass 
diese Arten als potentielle Brutvögel angesehen werden müssen, wobei es sich al-
lerdings entsprechend der Kartierungsergebnisse nur um einzelne, übersehene oder 
unregelmäßig genutzte Niststätten handeln dürfte. Auch die Beibeobachtungen bei 
den 2016 durchgeführten faunistischen Erfassungen zu anderen Tiergruppen (Büro 
Schober 2016) lassen diesen Schluss zu. 

 

Abb. 5: Revierzentren anspruchsvoller Vogelarten (Gibs 2015) im Umfeld des Plangebiets 

 

Verbreitete, häufige und ungefährdete Vogelarten, bei denen regelmäßig da-
von auszugehen ist, dass keine Verbotstatbestände erfüllt werden (vgl. Anhang 

1 B) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

Hier handelt sich um weit verbreitete, häufige und ungefährdete Arten ("Allerweltsarten") deren 

Populationen sich grundsätzlich sowohl auf biogeographischer als auch lokaler Ebene in einem 
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Verbreitete, häufige und ungefährdete Vogelarten, bei denen regelmäßig da-
von auszugehen ist, dass keine Verbotstatbestände erfüllt werden (vgl. Anhang 

1 B) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

mindestens guten Erhaltungszustand befinden. 

Evtl. eintretende Verluste an Fortpflanzungs- und Ruhestätten (worst-case-Annahme) versto-

ßen nicht gegen die Schädigungsverbote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten wegen der allgemeinen Verfügbarkeit im räumlichen Zusammenhang in an-

grenzenden Grünstrukturen gewahrt bleibt. Verluste von Neststandorten von Freibrütern wer-

den in der Regel durch Neuanlage, soweit nicht sowieso jährlich neue Nester errichtet bzw. ge-

nutzt werden, schnell ausgeglichen. Nistgelegenheiten für höhlenbrütende Vogelarten in Form 

von Baumhöhlen sind auch in den angrenzenden Grünstrukturen in ausreichender Zahl vor-

handen. 

Bauzeitlich oder betriebsbedingt evtl. eintretende Störungen einzelner Individuen dieser Arten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

verstoßen nicht gegen das Störungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die unvermeidbaren Störungen, die trotz der vorgesehenen Beschränkung der Zeiträume für 

Rodungen bzw. Baufeldfreimachung und weiterer Schutzmaßnahmen verbleiben, zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population(-en) im Naturraum führen 

bzw. es ist regelmäßig davon auszugehen, dass durch Vorhaben keine Verschlechterung des 

(günstigen) Erhaltungszustandes erfolgt. 

Eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten Nutzung 

und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

Um Tötungen von Jungvögeln oder die Zerstörung besetzter Nester zu vermeiden, ist für Vo-

gelarten, die in Gehölzen brüten, jedoch die Beschränkung von Rodungszeiten erforderlich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben einer 

ökologische Baubegleitung. 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Anspruchsvolle Vögel im Untersuchungsgebiet, die im Wirkraum allenfalls 
als Nahrungsgäste/Durchzügler auftreten:  
Bekassine (Gallinago gallinago), Beutelmeise (Remiz pendulinus), Braunkehlchen (Saxicola 
rubetra), Dohle (Coloeus monedula), Eisvogel (Alcedo atthis), Erlenzeisig (Carduelis spinus), Feld-
lerche (Alauda arvensis), Feldschwirl (Locustella naevia), Feldsperling (Passer montanus), Fluss-
regenpfeifer (Charadrius dubius), Gelbspötter (Hippolais icterina), Graureiher (Ardea cinerea), Hei-
delerche (Lullula arborea), Höckerschwan (Cygnus olor), Kanadagans (Branta canadensis), 
Kormoran (Phalacrocorax carbo), Lachmöwe (Larus ridibundus), Mauersegler (Apus apus), Mehl-
schwalbe (Delichon urbicum), Raubwürger (Lanius excubitor), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), 
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), Schlagschwirl (Locustella fluviatilis), Schnatter-
ente (Anas strepera), Teichhuhn (Gallinula chloropus), Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), 
Turmfalke (Falco tinnunculus), Waldwasserläufer (Tringa ochropus), Wasserralle (Rallus 
aquaticus), Wespenbussard (Pernis apivorus), Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

Die hier aufgeführten Vogelarten sind im Wirkraum des Vorhabens nur als Nahrungs-

gast/Durchzügler festgestellt worden. Zum Teil bestehen außerhalb des Wirkraums im Untersu-

chungsgebiet jedoch Brutvorkommen einzelner Arten. Die im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten, aufgeführten Vogelarten werden in Anlehnung an die Hinweise in LANA 2009 als Teil von 

räumlich nicht näher abgrenzbaren „lokalen Populationen“ der jeweiligen Arten im östlichen Teil 

des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und umliegender Flächen mit geeigneten Lebensräu-

men aufgefasst. Da sich mangels ausreichender Daten zu den Vorkommen keine lokalen Popu-

lationen eindeutig abgrenzen und bewerten lassen, wird zur Bewertung des Vorkommens der 

einzelnen Vogelarten auf den jeweiligen Erhaltungszustand in der biogeographischen Region 

verwiesen (siehe Tab. 5). Dies entspricht in diesem Fall einer Worst-Case-Annahme, da auf-

grund der Großflächigkeit und der naturschutzfachlichen Wertigkeit und Ausstattung der Le-

bensräume im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und darüber hinaus, grundsätzlich ein tenden-

ziell besserer Erhaltungszustand der hier vorliegenden lokalen Populationen gegenüber der 

Einstufung der Population in der biogeographischen Region angenommen werden kann. 

Da die Brutvorkommen jedoch weit außerhalb direkter oder indirekter Wirkungen liegen, sind 

Verluste von Fortpflanzungsstätten dieser Arten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

Die überplanten Flächen stellen dabei keinesfalls essentielle Nahrungshabitate dar, deren Ver-

lust geeignet wäre Fortpflanzungs- und Ruhestätten derart zu entwerten, dass diese aufgege-

ben werden. Schädigungen i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind daher mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen.  

Bauzeitlich oder betriebsbedingt evtl. eintretende Störungen einzelner Individuen dieser Arten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

verstoßen nicht gegen das Störungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die unvermeidbaren Störungen, die trotz der vorgesehenen Beschränkung der Zeiträume für 

Rodungen bzw. Baufeldfreimachung und weiterer Schutzmaßnahmen verbleiben, zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population(-en) im Naturraum führen. 

Eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten Nutzung 

und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Anspruchsvolle freibrütende Vögel im Untersuchungsgebiet, die im Wirkraum 
grundsätzlich geeignete Brutplätze vorfinden: 
Baumpieper (Anthus trivialis), Birkenzeisig (Carduelis flammea), Goldammer (Emberiza citrinella), 
Kuckuck (Cuculus canorus), Mäusebussard (Buteo buteo), Pirol (Oriolus oriolus), Sperber 
(Accipiter nisus), Stieglitz (Carduelis carduelis), Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen 

Baumpieper 

Rote-Liste-Status Deutschland:  3 Bayern:  2  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Typische Art lichter Wälder und locker bestandener Waldränder, besonders in Mischwäldern mit 

Auflichtungen. Wichtig sind geeignete Warten für Singflüge, lockere Krautschicht zur Nahrungs-

suche und sonnige Grasflächen mit Altgrasbeständen für die Nestanlage (Bodenbrüter). 

 

Birkenzeisig 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Freibrüter vorzugsweise an Koniferen, zunehmend auch in Birkenbeständen, in Hoch- und 

Übergangsmooren. Mittlerweile auch Brutvogel in Hausgärten, Friedhöfen und Parks mit locker 

oder einzeln stehenden Koniferen oder Birkengruppen, bevorzugt werden mehr oder minder 

isolierte oder aufgelockerte Baum- und Gebüschgruppen mit Grünlandflächen. 

 

Goldammer 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Bewohner der offenen, reich strukturierten Kulturlandschaft mit Schwerpunkt in reich mit He-

cken, Büschen und kleinen Feldgehölzen durchsetzten Wiesen- und Ackerlandschaften. Kahl-

schläge und Windwurfflächen im Hochwald werden rasch, aber nur bis zur Bildung eines ge-

schlossenen Bestandes besiedelt. 

 

Kuckuck 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  V  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Brutparasit bei diversen frei- und (halb-)höhlenbrütenden Vogelarten. Vor allem offene und 

halboffene Landschaften mit Büschen und Hecken, bis hin zu lichten Wälder werden bevorzugt. 

Intensiv genutzte Ackerflächen, dichte Nadelforste und das Innere großer Städte werden in der 

Regel gemieden. 

 

Mäusebussard 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Freibrüter in hohen Bäumen. Als Bruthabitat werden alle Arten von Wäldern und Gehölzen, so-

wohl geschlossene Wälder, lichte Gehölzbestände und kleine Waldstücke, als auch Feldgehöl-

ze und Einzelbäume in offener Landschaft genutzt. 

 

Pirol 
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Anspruchsvolle freibrütende Vögel im Untersuchungsgebiet, die im Wirkraum 
grundsätzlich geeignete Brutplätze vorfinden: 
Baumpieper (Anthus trivialis), Birkenzeisig (Carduelis flammea), Goldammer (Emberiza citrinella), 
Kuckuck (Cuculus canorus), Mäusebussard (Buteo buteo), Pirol (Oriolus oriolus), Sperber 
(Accipiter nisus), Stieglitz (Carduelis carduelis), Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  V  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Genutzt werden alle Arten von Laubholzstrukturen: größere Feldgehölze, aufgelockerte Wald-

ränder, Auwälder, verwilderte Obstgärten, Alleen und größere Parkanlagen. Auch reine Kie-

fernwälder werden besiedelt. Waldschneisen, die von Bächen, Weihern und Verkehrstrassen 

gebildet werden, werden bevorzugt besiedelt. Fichtenbestände und das Innere geschlossener 

Wälder werden gemieden. 

 

Sperber 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Freibrüter in Landschaften mit möglichst vielfältigem Wechsel von Wald, halboffenen und offe-

nen Flächen. Auch Bruten in Siedlungs- und Stadtnähe, sowie zunehmend auch in kleineren 

Feldgehölzen und sogar in Parkanlagen. 

 

Stieglitz 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  V  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Anspruchsloser Brutvogel der offenen, baumreichen Landschaften mit extensiver Nutzung und 

großen Wildkraut- und Ruderalflächen im Umfeld. Wichtige Habitatelemente sind einzeln ste-

hende Gehölze und ein ausreichendes Angebot samen tragender Wildkräuter. 

 

Waldlaubsänger 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  2  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Brutvogel lichter, hallenartiger Laub- und Mischwälder mit Bevorzugung von Buchenwäldern, 

selten auch in Parkanlagen. Nadelwälder werden weitgehend gemieden. Nestanlage findet im 

am Boden in Gestrüpp, Grasbüscheln und Laubhaufen statt. 

 

Lokale Populationen: 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten, aufgeführten Vogelarten werden in Anlehnung an 

die Hinweise in LANA 2009 als Teil von räumlich nicht näher abgrenzbaren „lokalen Populatio-

nen“ der jeweiligen Arten im östlichen Teil des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und umlie-

gender Flächen mit geeigneten Lebensräumen aufgefasst. Da sich mangels ausreichender Da-

ten zu den Vorkommen keine lokalen Populationen eindeutig abgrenzen und bewerten lassen, 

wird zur Bewertung des Vorkommens der einzelnen Vogelarten auf den jeweiligen Erhaltungs-

zustand in der biogeographischen Region verwiesen (siehe Tab. 5). Dies entspricht in diesem 

Fall einer Worst-Case-Annahme, da aufgrund der Großflächigkeit und der naturschutzfachli-

chen Wertigkeit und Ausstattung der Lebensräume im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und 

darüber hinaus, grundsätzlich ein tendenziell besserer Erhaltungszustand der hier vorliegenden 

lokalen Populationen gegenüber der Einstufung der Population in der biogeographischen Regi-

https://de.wikipedia.org/wiki/Wildkr%C3%A4uter
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruderal
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on angenommen werden kann. 

 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 und 5 BNatSchG 

Von den hier aufgeführten, freibrütenden Vogelarten liegen keine Brutnachweise aus dem un-

mittelbaren Eingriffsbereich oder dem zu erwartenden Wirkraum vor. Die Ergebnisse der pro-

jektspezifischen Erfassungen lassen dabei im Vergleich zu den Lebensräumen im Umfeld ins-

gesamt auch auf eine untergeordnete Bedeutung des Plangebiets für diese Arten schließen. 

Grundsätzlich bestünden entsprechend der Lebensraumausstattung und der ökologischen An-

sprüche dieser Arten an geeignete Nistplätze allerdings im Plangebiet geeignete Bruthabitate, 

so dass diese Arten als potentielle Brutvögel angesehen werden müssen. Verluste von einzel-

nen übersehenen oder unregelmäßig genutzten Fortpflanzungsstätten dieser Arten durch das 

Vorhaben sind daher nicht mit letztendlicher Sicherheit ausgeschlossen. 

Da die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben möglicherweise betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wegen der allgemeinen Verfügbarkeit im direkten Umfeld in 

angrenzenden ähnlichen Lebensräumen mit Sicherheit gewahrt bleibt und Verluste von Nest-

standorten von Freibrütern in der Regel durch Neuanlage, soweit nicht sowieso jährlich neue 

Nester errichtet bzw. genutzt werden, schnell ausgeglichen werden, sind direkte Schädigungen 

i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG jedoch mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen. 

Mit der Überplanung im Plangebiet ist weiterhin keinesfalls der Verlust von essentiellen Nah-

rungshabitaten verbunden, der zu einem indirekten Verlust von Brutplätzen führen könnte, was 

sich allein schon aus der geringen Flächengröße der überplanten Fläche im Vergleich zu den 

angrenzenden und entsprechend der Kartierungsergebnissen offensichtlich höherwertigen Le-

bensräumen im Umfeld begründen lässt. Auch ein indirekter Verlust von Brutplätzen durch 

Fernwirkungen aus dem Plangebiet heraus, z.B. durch betriebsbedingt erhöhte Lärm- oder 

Lichtemissionen, ist weiterhin nicht zu unterstellen, da diese gegenüber der Bestandssituation 

allenfalls geringfügig erhöht sind, und die Erfassungsdaten insgesamt keine Hinweise auf einen 

Zusammenhang zwischen den Brutrevieren und der Nähe zu bestehenden Verkehrswegen 

oder zur bestehenden Bebauung aufzeigen. Vielmehr ist das Vorhandensein geeigneter Brut-

habitate von entscheidender Bedeutung. 

Ein Verstoß gegen die Schädigungsverbote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

ist daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 
1, 3 und 5 BNatSchG 

Bauzeitlich oder betriebsbedingt evtl. eintretende Störungen einzelner Individuen dieser Arten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

verstoßen nicht gegen das Störungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die unvermeidbaren Störungen, die trotz der vorgesehenen Beschränkung der Zeiträume für 

Rodungen bzw. Baufeldfreimachung und weiterer Schutzmaßnahmen verbleiben, zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population(-en) im Naturraum führen. 

Selbiges gilt für emissionsbedingte Wirkungen, die keine signifikanten Zunahmen gegenüber 

der Bestandssituation erwarten lassen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und 5 BNatSchG 

Eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten Nutzung 

und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

Um Tötungen von Jungvögeln oder die Zerstörung besetzter Nester zu vermeiden, ist für Vo-

gelarten, die in Gehölzen brüten, jedoch die Beschränkung von Rodungszeiten erforderlich. 

Zusätzlich sind zur Vermeidung von Brutversuchen des Baumpiepers im Baufeld nach der 

Baumfällung bis zur endgültigen Rodung und Baufeldfreimachung Flatterbänder auf Pfosten 

auszubringen. 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

• 4 V: Schutz von Vögeln 

- Zur Vermeidung von Brutversuchen im Baufeld sind nach der Baumfällung bis zur 
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endgültigen Rodung und Baufeldfreimachung Flatterbänder auf Pfosten auszubrin-

gen. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Anspruchsvolle höhlenbrütende Vögel im Untersuchungsgebiet, die im 
Wirkraum grundsätzlich geeignete Brutplätze vorfinden:  
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Grauspecht (Picus canus), Grünspecht (Picus 
viridis), Hohltaube (Columba oenas), Kleinspecht (Dryobates minor), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Waldkauz (Strix aluco), Wendehals (Jynx torquilla) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen 

Gartenrotschwanz 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  3  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Primär Art der lockeren Laub-/Mischwälder, heutzutage vor allem in größeren Grünflächen in 

Siedlungen bei Vorhandensein älterer Gehölze mit Höhlen. Brut vor allem in Baumhöhlen und 

Halbhöhlen, sehr selten auch Freibrüter oder Gebäudebrüter. 

 

Grauspecht 

Rote-Liste-Status Deutschland:  2 Bayern:  3  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Bevorzugt besiedelt werden Laub- und laubholzreiche Mischwälder sowie Auwälder, ferner 

auch Moor-/Bruchwälder, Parkanlagen und Streuobstbestände. Gemieden werden Nadelwäl-

der. 

 

Grünspecht 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Besiedelt lichte Wälder und Waldränder, sowie lockere, gut durchgrünte Siedlungen mit hohem 

Altbaumanteil und magerem Grünland mit hohem Ameisenvorkommen. Regelmäßig auch in 

Streuobstwiesen zu finden.  

 

Hohltaube 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Reiner Waldvogel. Bevorzugt lichte Laubmischwälder und nistet in Schwarzspechthöhlen. Er-

satzweise werden auch gerne Nistkästen im geeigneten Umfeld genutzt. 
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Kleinspecht 

Rote-Liste-Status Deutschland:  V Bayern:  V  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Brütet in altholzreichen Laub- und Mischwäldern meist in der Weich- oder Hartholzaue. Selte-

ner auch in Feldgehölzen und in der halboffenen Landschaft sowie im Siedlungsbereich. 

 

Schwarzspecht 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Als reiner Waldvogel werden alle Arten von Laub-, Misch- und Nadelwäldern genutzt. Eine Mi-

schung als Laubbäumen (Nistplätze) und Nadelbäumen (Nahrungssuche) mit hohem Insekten-

befall (v.a. Ameisen). 

 

Waldkauz 

Rote-Liste-Status Deutschland:  * Bayern:  *  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Nutzt vorzugsweise lichte Altholzbestände in Laub-/Mischwäldern, kommt aber auch in Sied-

lungsgebieten mit Altholzbeständen vor. Höhlen- und Halbhöhlenbrüter der auch gerne Nistkäs-

ten annimmt. 

 

Wendehals 

Rote-Liste-Status Deutschland:  2 Bayern:  1  

Art im UG: nachgewiesen Status im Plangebiet: potentieller Brutvogel 

Brutvogel der halboffenen, reich strukturierten Kulturlandschaft. Voraussetzung für die Besied-

lung ist ein ausreichendes Höhlenangebot (natürliche Höhlen, Spechthöhlen, Nistkästen) sowie 

offene, spärlich bewachsene Böden. 

 

Lokale Populationen: 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten, aufgeführten Vogelarten werden in Anlehnung an 

die Hinweise in LANA 2009 als Teil von räumlich nicht näher abgrenzbaren „lokalen Populatio-

nen“ der jeweiligen Arten im östlichen Teil des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und umlie-

gender Flächen mit geeigneten Lebensräumen aufgefasst. Da sich mangels ausreichender Da-

ten zu den Vorkommen keine lokalen Populationen eindeutig abgrenzen und bewerten lassen, 

wird zur Bewertung des Vorkommens der einzelnen Vogelarten auf den jeweiligen Erhaltungs-

zustand in der biogeographischen Region verwiesen (siehe Tab. 5). Dies entspricht in diesem 

Fall einer Worst-Case-Annahme, da aufgrund der Großflächigkeit und der naturschutzfachli-

chen Wertigkeit und Ausstattung der Lebensräume im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und 

darüber hinaus, grundsätzlich ein tendenziell besserer Erhaltungszustand der hier vorliegenden 

lokalen Populationen gegenüber der Einstufung der Population in der biogeographischen Regi-
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on angenommen werden kann. 

 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 und 5 BNatSchG 

Die hier aufgeführten, höhlenbrütenden Vogelarten finden geeignete Niststätten in den vielen 

Höhlen, insbesondere Spechthöhlen im Plangebiet (siehe Abb. 2). Bei den projektspezifischen 

Kartierungen wurden hier 20 Höhlenbäume, vor allem mit Spechthöhlen, festgestellt. Von kei-

ner der aufgeführten Arten liegen jedoch Brutnachweise oder eindeutige Hinweise auf Brutre-

viere aus dem Plangebiet und dem direkten Umfeld vor, sodass letztlich von einer untergeord-

neten Bedeutung dieses Gebiets, trotz der Verfügbarkeit einer Vielzahl von Höhlen, auch für 

Höhlenbrüter ausgegangen werden muss.  

Auch die aufgeführten Spechte (Grau-, Grün-, Klein- und Schwarzspecht) als Urheber dieser 

Höhlen scheinen dabei diese innerhalb ihrer (weitläufigen) Reviere vor allem als sog. „Schlaf-

höhlen“ zu nutzen, sofern sie nicht sowieso von anderen Arten besetzt sind (insbesondere der 

Kleiber wurde vielfach beobachtet) oder es sich um unfertige Höhlen handelt. Dies wird auch 

durch die eigenen Beibeobachtungen während der faunistischen Kartierungen 2016 gestützt, 

wo Grau-, Grün-, Schwarzspecht im Plangebiet zwar angetroffen wurden, Brutnachweise je-

doch nicht gelangen (einzig vom Buntspecht liegen derartige Nachweise aus dem Plangebiet 

vor). Aus diesen Gründen und auch da die angeführten Spechte auf andere Höhlen innerhalb 

ihrer weitläufigen Reviere ausweichen können, ihre Nisthöhlen selbst herstellen können oder 

bei Höhlenverlust sogar innerhalb kurzer Zeit Ersatzhöhlen anlegen können, ist kein Verstoß 

gegen die Schädigungsverbote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG gegeben. 

Die weiteren aufgeführten Arten (Gartenrotschwanz, Hohltaube, Waldkauz und Wendehals) je-

doch sind auf vorhandene Höhlen angewiesen. Es verbleiben zwar Nistgelegenheiten in Form 

von Baumhöhlen in den angrenzenden Grünstrukturen in ausreichender Zahl, wodurch auch 

unter Berücksichtigung fehlender Nachweise aus dem Plangebiet, die ökologische Funktion 

möglicher Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch die allgemeine Verfügbarkeit im räumlichen 

Zusammenhang sicherlich gewahrt bleibt. Dennoch sind zumindest für den Wendehals auf-

grund seiner hohen Gefährdung in Bayern (vom Aussterben bedroht) und der hieraus folgen-

den naturschutzfachlichen Wertigkeit jedes einzelnen, auch potentiellen Brutvorkommens, Er-

satzmaßnahmen notwendig. Da der Wendehals durchaus auch Nistkästen nutzt, wird 

vorgeschlagen geeignete Nistkästen (akzeptiert wird eine Vielzahl verschiedener Kastentypen, 

empfohlen wird jedoch: Kasteninnenmaße min. 25 x 14 x 14 cm, Fluglochweite min. 34 mm, 

Anbringung wettergeschützt in ca. 2 m Höhe, Einbringung von geringer Menge Sägemehl) in 

geeigneten Gehölzbeständen mit Anschluss an offene, magere Grünflächen im Untersu-

chungsgebiet fachgerecht auszubringen und zu pflegen. Vorgeschlagen wird ein Kasten pro 

wegfallendem Höhlenbaum plus ca. 25% Aufschlag, d.h. insgesamt 25 Nistkästen. Der Wen-

dehals gilt dabei als konkurrenzstark und setzt sich an Nisthöhlen gegenüber anderen höhlen-

brütenden Vogelarten durch. Hinsichtlich der Nahrungshabitate des Wendehals, aber auch von 

Grün- und Grauspecht, dürfte sich das Vorhaben kurz- bis mittelfristig sogar günstig auswirken, 

da hierbei, analog zu den bereits bestehenden Bebauungen im Umfeld zusätzliche gut geeig-

nete, ameisenreiche und kurzrasige Flächen entstehen werden. 

Letztlich ist mit der Vorhabendurchführung auch keinesfalls der Verlust von essentiellen Nah-

rungshabitaten der hier angeführten Arten verbunden, der zu einem indirekten Verlust von 

Brutplätzen führen könnte, was sich allein schon aus der geringen Flächengröße der überplan-

ten Fläche im Vergleich zu den angrenzenden und entsprechend der Kartierungsergebnissen 
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offensichtlich höherwertigen Lebensräumen im Umfeld begründen lässt. Auch Verluste von 

Brutplätzen durch Fernwirkungen aus dem Plangebiet heraus, z.B. durch betriebsbedingt er-

höhte Lärm- oder Lichtemissionen, sind nicht zu befürchten. Dies begründet sich aus der nur 

allenfalls geringen und lokal eng begrenzten Zunahme der Emissionen gegenüber der Be-

standssituation und daraus, dass entsprechend der Erfassungsdaten keine übermäßige Emp-

findlichkeit der hier genannten Arten gegenüber diesen Fernwirkungen bestehen, da weder die 

Nähe zu bestehenden Verkehrswegen oder zur bestehenden Bebauung gemieden wird. 

Insgesamt ist ein Verstoß gegen die Schädigungsverbote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

• CEF 2: Wendehals 

- Vorgezogener Ersatz von beeinträchtigten Lebensstätten des Wendehalses durch 

fachgerechtes Anbringen von insgesamt 25 für den Wendehals geeigneten Nistkäs-

ten (Kasteninnenmaß: min. 25 x 14 x 14 cm, Fluglochweite: 36-45 mm, Anbringung 

wettergeschützt in ca. 2 m Höhe, Einbringung von geringer Menge Sägemehl). 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 
1, 3 und 5 BNatSchG 

Bauzeitlich oder betriebsbedingt evtl. eintretende Störungen einzelner Individuen dieser Arten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

verstoßen nicht gegen das Störungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die unvermeidbaren Störungen, die trotz der vorgesehenen Beschränkung der Zeiträume für 

Rodungen bzw. Baufeldfreimachung und weiterer Schutzmaßnahmen verbleiben, zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population(-en) im Naturraum führen. 

Selbiges gilt für emissionsbedingte Wirkungen, die keine signifikanten Zunahmen gegenüber 

der Bestandssituation erwarten lassen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• Schutz von Individuen der geschützten Arten und ihrer Lebensstätten: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Anspruchsvolle höhlenbrütende Vögel im Untersuchungsgebiet, die im 
Wirkraum grundsätzlich geeignete Brutplätze vorfinden:  
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Grauspecht (Picus canus), Grünspecht (Picus 
viridis), Hohltaube (Columba oenas), Kleinspecht (Dryobates minor), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Waldkauz (Strix aluco), Wendehals (Jynx torquilla) 

 Europäische Vogelarten nach VRL 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und 5 BNatSchG 

Eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten Nutzung 

und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

Um Tötungen von Jungvögeln oder die Zerstörung besetzter Nester zu vermeiden, ist für Vo-

gelarten, die in Gehölzen brüten, jedoch die Beschränkung von Rodungszeiten erforderlich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Neuntöter (Lanius collurio) 
 Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: * Bayern: V  

Art im UG:   nachgewiesen  potenziell vorkommend Status: Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeografischen Region Bayerns: 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  unbekannt 

Der Neuntöter ist nahezu flächig in Bayern verbreitet. Die Art brütet in trockener und sonniger 

Lage in offenen und halboffenen Landschaften, die mit Büschen, Hecken, Feldgehölzen und 

Waldrändern ausgestattet sind. Waldlichtungen, sonnige Böschungen, jüngere Fichtenscho-

nungen, aufgelassene Weinberge, Streuobstflächen, auch nicht mehr genutzte Sand- und 

Kiesgruben werden besetzt. 

Zu den wichtigsten Niststräuchern des freibrütenden Neuntöters zählen Brombeere, Schlehe, 

Weißdorn und Heckenrose; höhere Einzelsträucher werden als Jagdwarten und Wachplätze 

genutzt. Neben der vorherrschenden Flugjagd bieten vegetationsfreie, kurzrasige und beweide-

te Flächen Möglichkeiten zur wichtigen Bodenjagd. Die Nahrungsgrundlage des Neuntöters 

sind mittelgroße und große Insekten sowie regelmäßig auch Feldmäuse. 

Lokale Population: 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten Brutpaare des Neuntöters sind Teil einer räumlich 

nicht näher abgrenzbaren „lokalen Population“ der Art im östlichen Teil des Truppenübungs-

platzes Grafenwöhr und umliegender Flächen mit geeigneten Lebensräumen. Der beobachtete 

Brutpaarschwerpunkt innerhalb des Untersuchungsgebiets mit 7 Brutpaaren liegt in den halbof-

fenen, strukturreichen Flächen entlang des Schaumbachs. Im Plangebiet wurde nur ein Brut-
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Neuntöter (Lanius collurio) 
 Europäische Vogelart nach VRL 

paar festgestellt, wobei hier der Lebensraum durch Verbuschung und den Dichteschluss der 

Gehölze zunehmend an Wertigkeit für den Neuntöter verliert. 

Aufgrund der in weiten Bereichen günstigen Vegetationsstruktur und der extensiven Nutzung 

zumindest innerhalb des Truppenübungsplatzgeländes dürfte eher ein guter Erhaltungszustand 

der lokalen Population anzunehmen sein. Eine ausreichende Datenbasis zur Einschätzung der 

lokalen Population liegt jedoch nicht vor, so dass zur Bewertung dieses Neuntöter-Vorkommens 

auf den Erhaltungszustand in der biogeographischen Region (siehe Tab. 5) verwiesen wird.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 und 5 BNatSchG 

Innerhalb des Plangebiets liegt ein Brutnachweis des Neuntöters vor. Dieses Bruthabitat wird 

durch die Planung weitgehend verloren gehen. Es ist aber festzustellen, dass es sich durch 

starke Verbuschung und Gehölzaufwuchs bereits jetzt nur um ein suboptimales Habitat han-

delt, und dass entsprechend der Ergebnisse der projektspezifischen Erfassungen diese Fläche 

hinsichtlich der Brutvorkommen des Neuntöters im Untersuchungsgebiet auch nur eine unter-

geordnete Bedeutung besitzt. Selbst ohne den geplanten Eingriff wäre zu erwarten, dass das 

Plangebiet in näherer Zukunft durch den zunehmenden Dichteschluss der Gehölze ihren halb-

offenen Charakter und damit auch die Eignung als Habitat für den Neuntöter verlieren wird. 

Aus diesen Gründen, und da die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wegen der allgemeinen Verfügbarkeit im direkten Umfeld in 

angrenzenden ähnlichen und teilweise günstigeren Lebensräumen mit Sicherheit gewahrt bleibt 

und Verluste von Neststandorten Neuntöter in der Regel durch Neuanlage, es werden sowieso 

jährlich neue Nester errichtet bzw. genutzt, schnell ausgeglichen werden, sind direkte Schädi-

gungen i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG jedoch mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen. 

Letztlich ist mit der Vorhabendurchführung auch keinesfalls der Verlust von essentiellen Nah-

rungshabitaten des Neuntöters verbunden, der zu einem indirekten Verlust von Brutplätzen füh-

ren könnte, was sich allein schon aus der geringen Flächengröße der überplanten Fläche im 

Vergleich zu den angrenzenden und entsprechend der Kartierungsergebnissen offensichtlich 

höherwertigen Lebensräumen im Umfeld begründen lässt. Auch Verluste von Brutplätzen durch 

Fernwirkungen aus dem Plangebiet heraus, z.B. durch betriebsbedingt erhöhte Lärm- oder 

Lichtemissionen, sind nicht zu befürchten. Dies begründet sich aus der nur allenfalls geringen 

und lokal eng begrenzten Zunahme der Emissionen gegenüber der Bestandssituation und da-

raus, dass keine übermäßige Empfindlichkeit Neuntöters gegenüber diesen Fernwirkungen be-

stehen, sondern vielmehr die Lebensraumeignung ausschlaggebend zur Besiedelung ist. 

Ein Verstoß gegen die Schädigungsverbote i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

ist daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Neuntöter (Lanius collurio) 
 Europäische Vogelart nach VRL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 
1, 3 und 5 BNatSchG 

Bauzeitlich oder betriebsbedingt evtl. eintretende Störungen einzelner Individuen dieser Arten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

verstoßen nicht gegen das Störungsverbot i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

da die unvermeidbaren Störungen, die trotz der vorgesehenen Beschränkung der Zeiträume für 

Rodungen bzw. Baufeldfreimachung und weiterer Schutzmaßnahmen verbleiben, zu keiner 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population(-en) im Naturraum führen. 

Selbiges gilt für emissionsbedingte Wirkungen, die keine signifikanten Zunahmen gegenüber 

der Bestandssituation erwarten lassen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• Schutz von Individuen der geschützten Arten und ihrer Lebensstätten: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und 5 BNatSchG 

Eine Erhöhung des individuenbezogenen Kollisionsrisikos ist aufgrund der geplanten Nutzung 

und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten. 

Um Tötungen von Jungvögeln oder die Zerstörung besetzter Nester zu vermeiden, ist für Vo-

gelarten, die in Gehölzen brüten, jedoch die Beschränkung von Rodungszeiten erforderlich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

• 1 V: Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

- Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen und Mahd von Röhrichten erfol-

gen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. Art. 16(1) BayNatSchG) und außerhalb der 

Sommerquartierszeit von Fledermäusen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Ver-

längerung bei besonderen Witterungsverhältnissen und nach örtlichen Angaben ei-

ner ökologische Baubegleitung. 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Fazit 

Bei den im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden europäischen Vogelarten 
nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie werden keine artenschutzrechtlichen Verbots-
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tatbestände durch das Vorhaben erfüllt. Eine Ausnahme von den Verboten entspre-
chend § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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6 Gutachterliches Fazit 

Auf Basis umfangreicher Kartierungen und Datenauswertungen wurden diejenigen 
der europäisch geschützten Arten herausgefiltert und auf eine mögliche Betroffenheit 
geprüft, welche im Untersuchungsgebiet und im Wirkraum zum vorliegenden Vorha-
ben „Vehicle Maintenance Shop VMS – EAS“ tatsächlich vorkommen oder von de-
nen ein Vorkommen im Untersuchungsraum sehr wahrscheinlich ist und eine vorha-
benspezifische Betroffenheit nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann 
("worst-case-Betrachtung"). 

Die Prüfung ergab, dass eine Betroffenheit der gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), bei 
Durchführung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann. Es sind somit durch das Vorhaben keine Verstöße gegen die Rege-
lungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG absehbar. 
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 Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

Die folgenden, mit den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (BAYLFU 
2011) abgeglichenen Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden 

 Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

 nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangen-
schaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste. 

(Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer 

neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung be-

stimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.) 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten so-
wie Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich 
zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen 
erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als 
regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste der 
Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe 
für die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Stufe 1 (Relevanzprüfung): Daten der Internetarbeitshilfe des BAYLFU: 

NR: Art im Bereich des ausgewerteten Naturraums (D62 "Oberpfälzisch-Obermainisches Hügel-

land“, Stand 12/2016) 

X   = nachgewiesen oder keine Angabe bei weitverbreiteten Vogelarten [k.A.] 

0   = nicht nachgewiesen 

TK: Art im Bereich der ausgewerteten Topographischen Karte (Nr. 6237 Grafenwöhr und 6337 

Kaltenbrunn, Stand 12/2016) 

X   = nachgewiesen oder keine Angabe bei weitverbreiteten Vogelarten [k.A.] 

0   = nicht nachgewiesen 

Stufe 2 (Relevanzprüfung): Lebensraumeignung des Wirkraums und Empfindlichkeit gegenüber dem 

Vorhaben: 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens  

X   = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angabe möglich [k.A.] 

0   = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

X   = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden  

 können 

0   = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur 

 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als 
nicht-relevant identifiziert und können damit von einer weiteren detaillierten Prüfung 
ausgeschlossen werden. Bei Arten mit Nachweis im UG wird die Einstufung im Text 
der saP begründet.  

Stufe 3 (Bestandsaufnahme): 

NW: Art im Untersuchungsraum durch Bestandserfassung nachgewiesen (Datengrundlagen vgl. 

Kap. 1.2 und 4):  
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UG   = NW im Untersuchungsgebiet 

PG   = NW im Plangebiet 

X   = im UG nachgewiesen, keine Angabe ob NW auch in PG 

0   = nein 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen 

ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und 

der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich: 

X   = ja 

0   = nein 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "PG" bzw. „X“ bewertet wurde, und alle 
Arten die aus dem UG belegt sind, werden der weiteren saP zugrunde gelegt. Detail-
liert geprüfte Arten, d.h. eine vorhabenspezifische Empfindlichkeit ist nicht ausge-
schlossen, sind in der Tabelle grau hinterlegt. 

 

Weitere Abkürzungen: 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  

 für Wirbeltiere (ohne Vögel): BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2009) 

 für Vögel: GRÜNEWALD ET AL. (2015) 

 für Libellen: OTT ET AL. (2015) 

 für Schmetterlinge und Weichtiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011) 

 für die übrigen wirbellosen Tiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998) 

 für Gefäßpflanzen: KORNECK ET AL. (1996) 

RLB: Rote Liste Bayern:  

 für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003) / BAYERISCHES LANDESAMT FÜR 

UMWELT (2016b) 

Kategorien 

0 Ausgestorben oder verschollen 

1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt / Gefährdung unbekannten 

Ausmaßes 

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen / Extrem sel-

ten 

D Daten defizitär / Daten unzureichend 

V Arten der Vorwarnliste / Vorwarnliste 

* Ungefährdet 

♦ Nicht bewertet (meist Neozoen, Vermehrungsgäste) 

nb Nicht berücksichtigt (Neufunde) 
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 für Gefäßpflanzen: SCHEUERER & AHLMER (2003) 

Kategorien 

00 ausgestorben 

0 verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*) 

R sehr selten (potenziell gefährdet) 

V Vorwarnstufe 

D Daten mangelhaft 

- ungefährdet 

RLS, RLK: regionalisierter Rote-Liste-Status für Tiere in Bayern: 

Kategorien 

S Schichtstufenland (SL) 

bei Fischen: 

S Südbayern (Einzugsgebiete von Donau und Bodensee) 

in RLB 2016: 

RLK Kontinentale Region in Bayern 

zusätzliche Kategorien: 

- in der Region nicht vorkommend / kein Nachweis oder nicht etabliert 

ohne Eintrag keine Angabe in der Roten Liste (bei bayernweit ungefährdeter Art) 

RLO: regionalisierter Rote-Liste-Status für Pflanzen in Bayern: 

Regionen 

O Region Ostbayerisches Grenzgebirge 

ohne Eintrag in der Region nicht vorkommend 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Ziff. 14 BNatSchG bzw. BArtSchV Anl. 1 Spalte 3 
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

NR TK L E NW PO  Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RLD RLB RLS sg 

       Fledermäuse      

0       Alpenfledermaus Hypsugo savii D 0 - x 

X X 0  0   Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 3 3 x 

X X X X PG   Braunes Langohr Plecotus auritus V *  x 

X 0      Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 3 3 x 

X X X X PG   Fransenfledermaus Myotis nattereri * 3 3 x 

X 0 X 0 PG   Graues Langohr Plecotus austriacus 2 3 3 x 

X X 0   0  Große Bartfledermaus Myotis brandtii V 2 2 x 

0       Große Hufeisennase Rhinolophus 

ferrumequinum 

1 1 1 x 

X X X X PG   Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 3 x 

X X 0  0   Großes Mausohr Myotis myotis V V V x 

X 0      Kleinabendsegler Nyctalus leisleri D 2 2 x 

X X X X PG   Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus V *  x 

X 0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 1 x 

X X X X UG   Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 2 x 

X X X X PG   Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D D x 

X 0 X 0 UG   Nordfledermaus Eptesicus nilssonii G 3 2 x 

0       Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 nb  x 

X X X X PG   Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 3 3 x 

X X X X PG   Wasserfledermaus Myotis daubentonii * *  x 

0       Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii * D - x 

0       Wimperfledermaus Myotis emarginatus 2 2 - x 

X 0 X 0 PG   Zweifarbfledermaus Vespertilio discolor 

(Vespertilio murinus) 

D 2 2 x 

X X X 0 PG   Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * *  x 

       Weitere Säugetiere      

0       Baumschläfer Dryomys nitedula R R - x 

X X 0 0 UG   Biber Castor fiber V *  x 

0       Birkenmaus Sicista betulina 1 G - x 

0       Feldhamster Cricetus cricetus 1 2 2 x 

X X 0 0 UG   Fischotter Lutra lutra 3 1 0 x 

X X X X 0 X  Haselmaus Muscardinus avellanarius G *  x 

0       Luchs Lynx lynx 2 1 1 x 



Vehicle Maintenance Shop (VMS) Artenschutzbeitrag (ASB) – 10/ 2017 

15065-171011-VMS-Artenschutzbeitrag.docx Anhang, Seite 5 

NR TK L E NW PO  Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RLD RLB RLS sg 

X 0   0   Wildkatze Felis silvestris 3 1 1 x 

       Kriechtiere      

0       Äskulapnatter Zamenis longissimus 

(Elaphe longissima) 

2 1 - x 

X 0      Europäische Sumpfschild-

kröte 

Emys orbicularis 1 1 0 x 

X 0      Mauereidechse Podarcis muralis V 1 - x 

X X X X 0 X  Schlingnatter Coronella austriaca 3 2 3 x 

0       Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 - x 

X X X X PG   Zauneidechse Lacerta agilis V V V x 

       Lurche      

0       Alpensalamander Salamandra atra * *  x 

0       Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 3 1 1 x 

X 0      Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 2 x 

X X 0 0 UG   Kammmolch Triturus cristatus V 2 2 x 

X X 0 0 UG   Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 

(Rana lessonae) 

G D D x 

X X 0 0 UG   Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 2 2 x 

X X X X PG   Kreuzkröte Bufo calamita V 2 2 x 

X X 0 0 UG   Laubfrosch Hyla arborea 3 2 2 x 

X X 0  0   Moorfrosch Rana arvalis 3 1 1 x 

X X 0  0   Springfrosch Rana dalmatina * 3 3 x 

X 0      Wechselkröte Pseudepidalea viridis 

(Bufo viridis) 

3 1 1 x 

       Fische    S  

0       Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni * D D x 

       Libellen      

0       Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes * G G x 

X 0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 2 1 1 x 

0       Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 3 1 0 x 

X X 0  0   Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 3 1 1 x 

X X 0  0   Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia * 2 3 x 

0       Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 - x 

       Käfer      

0       Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 

nodulosus 

1 1 0 x 

0       Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1  x 
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NR TK L E NW PO  Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RLD RLB RLS sg 

0       Scharlachkäfer, Scharlach-

Plattkäfer 

Cucujus cinnaberinus 1 R  x 

X 0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1  x 

0       Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus 1 0  x 

X 0      Eremit Osmoderma eremita 2 2  x 

0       Alpenbock Rosalia alpina 2 2  x 

       Tagfalter    RLK  

0       Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 2 x 

0       Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 1 1 1 x 

0       Maivogel Euphydryas maturna 1 1 1 x 

0       Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 2 x 

0       Großer Feuerfalter Lycaena dispar 3 R R x 

0       Blauschillernder Feuerfal-

ter 

Lycaena helle 2 2 2 x 

0       Apollo Parnassius apollo 2 2 2 x 

0       Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 2 x 

X 0      Thymian-Ameisenbläuling Phengaris arion 

(Maculinea arion) 

3 2 2 x 

X X 0  0   Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous 

(Maculinea nausithous) 

V V V x 

X 0      Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris teleius 

(Maculinea teleius) 

2 2 2 x 

       Nachtfalter    RLS  

0       Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 1 x 

0       Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 1 x 

X 0      Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina * V V x 

       Schnecken      

0       Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 0 x 

0       Gebänderte Kahnschne-

cke 

Theodoxus transversalis 1 1 - x 

       Muscheln      

X X 0 0 UG   Bachmuschel, Gemeine 

Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 1 x 
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Gefäßpflanzen: 

NR TK L E NW PO  Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RLD RLB RLO sg 

0       Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1  x 

0       Kriechender Scheiberich, 

Kriechender Sellerie 

Apium repens 1 2 0 x 

0       Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 2 x 

0       Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 00 x 

X 0      Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 1 x 

X 0      Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3  x 

0       Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 1 x 

0       Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2  x 

0       Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 2 1  x 

0       Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 2 x 

X 0      Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 1 x 

0       Froschkraut Luronium nutans 2 00 00 x 

0       Bodensee-

Vergissmeinnicht 

Myosotis rehsteineri 1 1  x 

0       Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1  x 

0       Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2  x 

0       Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. 

bavarica 

1 1  x 

X 0      Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum - R R x 
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B Vögel 

Brutvogelarten in Bayern (nach BAYLFU 2016) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, 
Neozoen (mit Ausnahmen), Vermehrungsgäste, Irrgäste und seit Längerem ausge-
storbene Arten 

NR TK L E NW PO  Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RLD RLB RLK sg 

0       Alpenbraunelle Prunella collaris R * - - 

0       Alpendohle Pyrrhocorax graculus R * - - 

0       Alpenschneehuhn Lagopus muta R R - - 

0       Alpensegler Apus melba R 1 1 - 

k.A.  X 0 X   Amsel*
)
 Turdus merula * * * - 

X 0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Bachstelze*
)
 Motacilla alba * * * - 

0       Bartmeise Panurus biarmicus * R R - 

X X X 0 0   Baumfalke Falco subbuteo 3 * * x 

X X X X UG   Baumpieper Anthus trivialis 3 2 2 - 

X X 0  UG   Bekassine Gallinago gallinago 1 1 1 x 

0       Berglaubsänger Phylloscopus bonelli * * * x 

X 0      Bergpieper Anthus spinoletta * * R - 

X X 0  UG   Beutelmeise Remiz pendulinus * V V - 

0       Bienenfresser Merops apiaster * R R x 

X X X X UG   Birkenzeisig Carduelis flammea  * * * - 

0       Birkhuhn Tetrao tetrix 1 1 1 x 

k.A.       Blässhuhn*
)
 Fulica atra * * * - 

X X 0     Blaukehlchen Luscinia svecica * * * x 

k.A.  X 0 X   Blaumeise*
)
 Parus caeruleus * * * - 

X X 0     Bluthänfling Carduelis cannabina 3 2 2 - 

X X 0     Brachpieper Anthus campestris 1 0 0 x 

0       Brandgans Tadorna tadorna * R R - 

X X 0  UG   Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 1 1 - 

k.A.  X 0 X   Buchfink*
)
 Fringilla coelebs * * * - 

k.A.  X 0 X   Buntspecht*
)
 Dendrocopos major * * * - 

X X 0  UG   Dohle Coloeus monedula * V V - 

X X 0     Dorngrasmücke Sylvia communis * V V - 

0       Dreizehenspecht Picoides tridactylus * * * x 

X X 0     Drosselrohrsänger Acrocephalus 

arundinaceus 

* 3 3 x 

k.A.  X 0 X   Eichelhäher*
)
 Garrulus glandarius * * * - 

X X 0  UG   Eisvogel Alcedo atthis * 3 V x 

k.A.  0  X   Elster*
)
 Pica pica * * * - 
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X X X 0 UG   Erlenzeisig Carduelis spinus * * * - 

X X 0  UG   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 3 - 

X X 0  UG   Feldschwirl Locustella naevia 3 V V - 

X X 0  UG   Feldsperling Passer montanus V V V - 

0       Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R R x 

k.A.       Fichtenkreuzschnabel*
)
 Loxia curvirostra * * * - 

X X 0     Fischadler Pandion haliaetus 3 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Fitis*
)
 Phylloscopus trochilus * * * - 

X X X 0 PG   Flussregenpfeifer Charadrius dubius * 3 3 x 

X 0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 3 3 x 

X 0      Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 1 1 x 

X 0      Gänsesäger Mergus merganser V * * - 

k.A.  0  X   Gartenbaumläufer*
)
 Certhia brachydactyla * * * - 

k.A.  X 0 X   Gartengrasmücke*
)
 Sylvia borin * * * - 

X X X X UG   Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V 3 3 - 

k.A.  0  X   Gebirgsstelze*
)
 Motacilla cinerea * * * - 

X X X 0 UG   Gelbspötter Hippolais icterina * 3 3 - 

k.A.  X 0 X   Gimpel*
)
 Pyrrhula pyrrhula * * * - 

k.A.  X 0 X   Girlitz*
)
 Serinus serinus * * * - 

X X X X UG   Goldammer Emberiza citrinella V * * - 

X 0      Grauammer Emberiza calandra V 1 1 x 

X 0      Graugans Anser anser * * * - 

X X 0  UG   Graureiher Ardea cinerea * V V - 

k.A.  X 0 X   Grauschnäpper*
)
 Muscicapa striata V * * - 

X X X X UG   Grauspecht Picus canus 2 3 3 x 

X 0      Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Grünfink*
)
 Carduelis chloris * * * - 

X X X X UG   Grünspecht Picus viridis * * * x 

X X X 0 0   Habicht Accipiter gentilis * V V x 

0       Habichtskauz Strix uralensis R R R x 

X X 0     Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 3 x 

X 0      Haselhuhn Tetrastes bonasia 2 3 3 - 

X 0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Haubenmeise*
)
 Parus cristatus * * * - 

X X 0     Haubentaucher Podiceps cristatus * * * - 

k.A.  0  X   Hausrotschwanz*
)
 Phoenicurus ochruros * * * - 

k.A.       Haussperling*
)
 Passer domesticus V V V - 
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k.A.  X 0 X   Heckenbraunelle*
)
 Prunella modularis * * * - 

X X X 0 UG   Heidelerche Lullula arborea V 2 2 x 

X X 0  UG   Höckerschwan Cygnus olor * * * - 

X X X X UG   Hohltaube Columba oenas * * * - 

k.A.       Jagdfasan*
)
 Phasianus colchicus * ♦ ♦ - 

X 0 0  UG   Kanadagans Branta canadensis * ♦ ♦ - 

X X 0     Karmingimpel Carpodacus erythrinus * 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Kernbeißer*
)
 Coccothraustes 

coccothraustes 

* * * - 

X X 0     Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 2 x 

X X 0     Klappergrasmücke Sylvia curruca * 3 * - 

k.A.  X 0 X   Kleiber*
)
 Sitta europaea * * * - 

X X X X UG   Kleinspecht Dryobates minor V V V - 

X 0      Knäkente Anas querquedula 2 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Kohlmeise*
)
 Parus major * * * - 

X 0      Kolbenente Netta rufina * * * - 

X X 0     Kolkrabe Corvus corax * * * - 

X 0 0  UG   Kormoran Phalacrocorax carbo * * * - 

0       Kornweihe Circus cyaneus 1 0 0 x 

X X 0     Kranich Grus grus * 1 1 x 

X X 0     Krickente Anas crecca 3 3 V - 

X X X X UG   Kuckuck Cuculus canorus V V V - 

X 0 0  UG   Lachmöwe Larus ridibundus * * * - 

X 0      Löffelente Anas clypeata 3 1 1 - 

0       Mauerläufer Tichodroma muraria R R - - 

X X X 0 UG   Mauersegler Apus apus * 3 3 - 

X X X X UG   Mäusebussard Buteo buteo * * * x 

X X X 0 UG   Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 3 - 

k.A.  X 0 X   Misteldrossel*
)
 Turdus viscivorus * * * - 

X 0      Mittelmeermöwe Larus michahellis * * * - 

X 0      Mittelspecht Dendrocopos medius * * * x 

k.A.  X 0 X   Mönchsgrasmücke*
)
 Sylvia atricapilla * * * - 

X X 0     Nachtigall Luscinia megarhynchos * * * - 

X 0      Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1 R R x 

X X X X PG   Neuntöter Lanius collurio * V V - 

0       Ortolan Emberiza hortulana 3 1 1 x 

X X X X UG   Pirol Oriolus oriolus V V V - 
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X 0      Purpurreiher Ardea purpurea R R R x 

k.A.  X 0 X   Rabenkrähe*
)
 Corvus corone * * * - 

X X 0  UG   Raubwürger Lanius excubitor 2 1 1 x 

X X X 0 UG   Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V V - 

X X 0     Raufußkauz Aegolius funereus * * * x 

X X 0     Rebhuhn Perdix perdix 2 2 2 - 

k.A.       Reiherente*
)
 Aythya fuligula * * * - 

0       Ringdrossel Turdus torquatus * * 1 - 

k.A.  X 0 X   Ringeltaube*
)
 Columba palumbus * * * - 

k.A.  0  X   Rohrammer*
)
 Emberiza schoeniclus * * * - 

X X 0     Rohrdommel Botaurus stellaris 3 1 1 x 

X X 0     Rohrschwirl Locustella luscinioides * * * x 

X X 0     Rohrweihe Circus aeruginosus * * * x 

X 0      Rostgans Tadorna ferruginea ♦ ♦ ♦ - 

k.A.  X 0 X   Rotkehlchen*
)
 Erithacus rubecula * * * - 

X X 0     Rotmilan Milvus milvus V V V x 

X 0      Rotschenkel Tringa totanus 3 1 1 x 

0       Saatkrähe Corvus frugilegus * * * - 

X X 0     Schellente Bucephala clangula * * * - 

X 0 0  UG   Schilfrohrsänger Acrocephalus 

schoenobaenus 

* * * x 

X X 0  UG   Schlagschwirl Locustella fluviatilis * V V - 

X 0      Schleiereule Tyto alba * 3 3 x 

X X 0  UG   Schnatterente Anas strepera * * * - 

0       Schneesperling Montifringilla nivalis R R - - 

k.A.  X 0 X   Schwanzmeise*
)
 Aegithalos caudatus * * * - 

X X 0     Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis * 1 1 x 

X X 0     Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * V * - 

0       Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus * R R - 

X X 0     Schwarzmilan Milvus migrans * * * x 

X X X X UG   Schwarzspecht Dryocopus martius * * * x 

X X 0     Schwarzstorch Ciconia nigra * * * x 

X X 0     Seeadler Haliaeetus albicilla * R R x 

0       Seidenreiher Egretta garzetta ♦ ♦ ♦ x 

k.A.  X 0 X   Singdrossel*
)
 Turdus philomelos * * * - 

k.A.  X 0 X   Sommergoldhähnchen*
)
 Regulus ignicapillus * * * - 

X X X X UG   Sperber Accipiter nisus * * * x 
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0       Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 3 1 1 x 

X X 0     Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * * x 

k.A.  X 0 X   Star*
)
 Sturnus vulgaris 3 * * - 

0       Steinadler Aquila chrysaetos R R - x 

0       Steinhuhn Alectoris graeca R R - x 

X 0      Steinkauz Athene noctua 3 3 3 x 

0       Steinrötel Monticola saxatilis 2 1 0 x 

X 0      Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 1 - 

k.A.  X X X   Stieglitz*
)
 Carduelis carduelis * V V - 

k.A.  0  X   Stockente*
)
 Anas platyrhynchos * * * - 

k.A.       Straßentaube*
)
 Columba livia f. domestica * ♦ ♦ - 

X 0      Sturmmöwe Larus canus * R R - 

k.A.  X 0 X   Sumpfmeise*
)
 Parus palustris * * * - 

X 0      Sumpfohreule Asio flammeus 1 0 0 x 

k.A.  X 0 X   Sumpfrohrsänger*
)
 Acrocephalus palustris * * * - 

X X 0     Tafelente Aythya ferina * * * - 

k.A.       Tannenhäher*
)
 Nucifraga caryocatactes * * * - 

k.A.  X 0 X   Tannenmeise*
)
 Parus ater * * * - 

X X 0  UG   Teichhuhn Gallinula chloropus V * * x 

X X 0  UG   Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * * * - 

X X 0     Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 V V - 

X X      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 3 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Türkentaube*
)
 Streptopelia decaocto * * * - 

X X X 0 UG   Turmfalke Falco tinnunculus * * * x 

X X 0     Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 2 x 

X       Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 1 x 

X X 0     Uferschwalbe Riparia riparia V V V x 

X 0      Uhu Bubo bubo * * * x 

k.A.  X 0 X   Wacholderdrossel*
)
 Turdus pilaris * * * - 

X X 0     Wachtel Coturnix coturnix V 3 3 - 

X X 0     Wachtelkönig Crex crex 2 2 2 x 

k.A.  X 0 X   Waldbaumläufer*
)
 Certhia familiaris * * * - 

X X X X UG   Waldkauz Strix aluco * * * x 

k.A.  X X X   Waldlaubsänger*
)
 Phylloscopus sibilatrix * 2 2 - 

X X 0     Waldohreule Asio otus * * * x 

X X 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola V * * - 

X X 0  UG   Waldwasserläufer Tringa ochropus * R R x 
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X 0      Wanderfalke Falco peregrinus * * * x 

X 0      Wasseramsel Cinclus cinclus * * * - 

X X 0  UG   Wasserralle Rallus aquaticus V 3 3 - 

k.A.  0  X   Weidenmeise*
)
 Parus montanus * * * - 

0       Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 2 3 1 x 

X X 0     Weißstorch Ciconia ciconia 3 * * x 

X X X X UG   Wendehals Jynx torquilla 2 1 1 x 

X X 0  UG   Wespenbussard Pernis apivorus 3 V V x 

X 0      Wiedehopf Upupa epops 3 1 1 x 

X X 0  UG   Wiesenpieper Anthus pratensis 2 1 1 - 

X X 0     Wiesenschafstelze Motacilla flava * * * - 

X 0      Wiesenweihe Circus pygargus 2 R R x 

k.A.  X 0 X   Wintergoldhähnchen*
)
 Regulus regulus * * * - 

k.A.  X 0 X   Zaunkönig*
)
 Troglodytes troglodytes * * * - 

X X X 0 0   Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 3 1 1 x 

k.A.  X 0 X   Zilpzalp*
)
 Phylloscopus collybita * * * - 

0       Zippammer Emberiza cia 1 R R x 

0       Zitronenzeisig Carduelis citrinella 3 * - x 

X 0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 2 1 1 x 

0       Zwergohreule Otus scops * R R x 

X 0      Zwergschnäpper Ficedula parva V 2 2 x 

k.A.       Zwergtaucher*
)
 Tachybaptus ruficollis * * * - 

 

*
)  

weit verbreitete Arten ("Allerweltsarten"), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch 

Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt (vgl. hierzu 

Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei 

der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt unter 

www.lfu.bayern.de/natur/index.htm) 


